AUSHANG BEKANNTMACHUNGSKASTEN

Bekanntmachung der Universitatsstadt Siegen

Die 15. Sitzung des Verkehrsausschusses findet am
Dienstag, 13.02.2024, 17:00 Uhr,
im Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7, 57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal, statt.

A. OFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 22.08.2023

2. Fragestunde

2.1 Aufrechterhaltung des Fahrverbotes fiir Motorrader in der Siegener Oberstadt

- Anfrage der FDP- Fraktion

2.2 Aufrechterhaltung des Fahrverbotes fiir Motorrader in der Siegener Oberstadt
- Anfrage der FDP- Fraktion

3. Antrdage gemaR § 9 der Geschaftsordnung

3.1 Absenkung von Bordsteinen
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD

3.2 Anpassung der Parkordnung in der Achenbacher Strae in Siegen
- Antrag der FDP- Fraktion

33 Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Bereich der HerrenfeldstraBe/ Briicken-
stralle in Siegen- Weidenau
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD

3.4 Verbesserung der Parksituation fiir Frauen, die unmittelbar vor der Entbindung
stehen, im Bereich des Geburtshauses Siegen und des St. Marien-Krankenhauses
Siegen
-Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD

3.5 Einrichtung einer EinbahnstraBe in der RathenaustraBe, Kaan-Marienborn
- Antrag der UWG- Fraktion

3.6 Zusatzschild ,,Elektrokleinstfahrzeuge frei" (Schitd: P-2810) / Zusatzschild
,,Fahrrad frei (Schild: 1022-10)
-Antrag der Volt-Fraktion

4, Neuorganisation der Europastral3e, hier: Vorstellung der Planung
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5.

Sitzungstermine 2024 fiir den Verkehrsausschuss
Sitzungskalender 2024

Sitzungstermine Arbeitskommission

Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der
Universitatsstadt Siegen am 28.11.2023

Larmaktionsplanung Siegen, Stufe 4

NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 22.08.2023
Sachstand Umweltspuren

Verschiedenes

Mitteilungen an die Presse

Alle Informationen sind auch im Ratsinformationssystem der Stadt Siegen unter
www.siegen.de abrufbar.

Die offentlichen Unterlagen stehen auf www.siegen-stadt.de zur Verfigung.

Siegen, 26.01.2024 Der Birgermeister


http://www.siegen-stadt.de/

Universitatsstadt
Siegen

OFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

iber die 15. Sitzung des Verkehrsausschusses

vom:

von:

bis:

Ort:

Anwesend waren:

Vom Verkehrsausschuss:

Stv Eckhardt, Klaus

Stv Christian, Thomas
Stv Englert, Franz

Stv Heilmann, Martin
AM Jagielski, Olaf

Stv Jung, Angela

AM Ko6ckritz, Thomas
AM Korczak, Dominik
AM Kruger, Jannik

AM Neumann, Thomas
AM Rdémer, Guntram
Stv Schneider, Silke
Stv Schoew, Torsten
AM Semper, Manfred
Stv Steffe, Roland

AM Vogt, Christian

AM Weilielberg, Andreas

Beratende Mitglieder:

AM Becker, Lothar
AM Eckmann, Uwe
AM Gebhardt, Ralf

13.02.2024
17:00 Uhr
18:13 Uhr

Rathaus Geisweid, Lindenplatz 7,
57078 Siegen, GroRer Sitzungssaal

- als Vorsitzender
- bis 18.57 Uhr

(GfS- Sitz)

vertritt Waidmann, Maik

vertritt Kamieth, Jens

vertritt Muller, Manfred

vertritt Stinner, Jurgen

- bis 18.44 Uhr
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AM Schiffmann, Peter
Stv Six, Annette

AM Tobisch, Daniel
AM Wied, Stefan

Als Zuhorer:

AM Dr. Kremer, Jens
AM Schmitt, Jens

Von der Verwaltung:

StBR Schumann - bis 18.13 Uhr

VA Hinkel - AbtL 4/1

VA N. Becker -AGL4/1-4

VA Mockenhaupt - als Schriftfihrerin

Nicht anwesend waren:

AM Frodl, Rudiger

Stv Kamieth, Jens vertreten durch AM Romer, Guntram
AM Miuiller, Manfred vertreten durch AM Semper, Manfred
IntRM Neumann, Natalia

AM Opterbeck, Ralf

Stv Stinner, Jirgen vertreten durch AM WeilSelberg, Andreas
AM Waidmann, Maik vertreten durch AM Korczak, Dominik

A. OFFENTLICHE SITZUNG

1. Hinweise zur Niederschrift liber die Sitzung vom 22.08.2023

Es werden keine Hinweise vorgebracht.

15. VerkA 13.02.2024

2. Fragestunde

Es wurden keine Anfragen eingereicht.

15. VerkA 13.02.2024
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2.1 Aufrechterhaltung des Fahrverbotes fiir Motorrader in der Siegener Oberstadt
- Anfrage der FDP- Fraktion

Vorlage Nr. AF 1301/2023
Vorlage Nr. AF 1301/2023 A

Herr Hinkel tragt die Antwort der Verwaltung vor, die dem Ausschuss vorab im Rahmen der
Ergdnzungsvorlage zur Verfliigung gestellt worden ist.

» Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen nimmt die Beantwortung
der Anfrage zur Aufrechterhaltung des Fahrverbotes in der Siegener Oberstadt zur

Kenntnis.
15. VerkA 13.02.2024
3. Antrdage gemdl § 9 der Geschiftsordnung
3.1 Absenkung von Bordsteinen

- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD
Vorlage Nr. AT 299/2023

Herr Neumann erldutert die Griinde flr die Antragstellung und bittet den Ausschuss um ein
positives Votum.

Die Verwaltung setze dies bereits um. Als Ziel hatte man Ende 2024 ins Auge gefasst, durch
die Cyberattacke konne sich dies jedoch verzégern. Im Sommer erfolge ein Bericht Gber den
Zwischenstand. Die Verwaltung arbeite das Konzept auf. Unabhangig davon kénnten sich
Betroffene bereits seit Jahren bei Bedarf melden. Die Verwaltung unterstiitze relativ zlgig
durch Bordsteinabsenkungen und sonstigen Hilfen, so Herr Hinkel.

Es sollte nicht dem Ansatz der Verwaltung gefolgt werden, eine Umsetzung nur bei Bedarf
vorzunehmen, sondern grundsatzlich so, wie es beantragt worden sei. Sie wiirde sogar den
Antrag noch dahingehend erweitern, dass bei stattfindenden BaumalRnahmen die Umset-
zung sofort erfolgt, so Frau Jung.

Da er die Verwaltung so verstanden habe, dass Plan und Wille vorhanden seien, brauche es
den Auftrag zur Konzepterstellung nicht mehr. Man solle die Verwaltung ihren Plan weiter
umsetzen lassen und sofern dieser zur Verfligung stehe, diesen der Niederschrift beifligen,

so Herr Kriiger.

Der Antrag zeige eine klare Zielvorstellung, welche nachhaltig und sukzessive verfolgt wer-
den sollte. Personen mit eingeschrankter Mobilitat sollten keine Nachteile haben, auch fiir
kleine Kinder gehe es um den Sicherheitsaspekt, so Herr Jagielski.

Einem Zwischenstand in einer der nachsten Sitzungen stimmt Herr Neumann zu, mochte
aber dennoch beim Beschlussvorschlag verbleiben. Sollte man aufgrund des Zwischenberich-
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tes der Meinung sein, Ende 2024 sei nicht erreichbar, kdnne man eine Verlangerung festle-
gen.

Generell baue die Verwaltung bei BaumalRnahmen Querungsstellen barrierefrei um. Bei
neuen Antragen auf Fullgdangeriiberwege oder Querungen sei dies sowieso verpflichtend, so
Herr Hinkel. Es gebe aber auch noch nicht ausgebaute Querungsstellen. Vor dem Hinter-
grund von Personal- und Finanzkapazitdaten beflirworte er das Eruieren vor Ort noch nicht
umgebauter Querungsstellen und die Aufstellung eines Konzeptes.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, bis Ende 2024 einen Plan fir die sukzessive Absenkung aller
Bordsteine in Kreuzungsbereichen zu erstellen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024

3.2 Anpassung der Parkordnung in der Achenbacher StraRe in Siegen
- Antrag der FDP- Fraktion

Vorlage Nr. AT 314/2023

Herr Hinkel informiert, man befinde sich im Kurvenbereich, aufgrund der Sichtverhaltnisse
kénne das Parken im StralRenbereich oder auf dem Gehweg nicht zugelassen werden. Unab-
hangig davon sei das Parken auf dem Gehweg aufgrund der Breite des Gehweges von
max.1,70 m nicht moglich, da die erforderliche Restgehwegbreite nicht gewahrleistet wer-
den kann.

An der sich ergebenden Aussprache beteiligen sich die Herren Kriiger, Heilmann, Schoew
und Eckhardt sowie Frau S. Schneider.

In der Aussprache wird angesprochen:

» Unabhangig von der Kurvensituation seien bei der im Antrag genannten Ortlichkeit abge-
senkte Bordsteine vorhanden. Bei abgesenkten Bordsteinen sei das Parken gesetzlich un-
tersagt.

» Unabhédngig davon, ob das Parken gestattet sei oder nicht, sei die Stelle gefahrlich, so
dass sich die Verkehrskommission die Ortlichkeit ansehen sollte. Es gehe um die Ent-
scharfung der Verkehrssituation im Kurvenbereich. Es seien Neubauten entstanden, so
dass man sich die aktuelle Situation ansehen sollte.

» Da das bestehende Parkverbot bei abgesenkten Bordsteinen weitgehend unbekannt sei,
wird angeregt, erganzend eine Parkverbotsbeschilderung aufzustellen.

» Die Achenbacher StraRe sei sowohl in der Arbeitskommission als auch im Verkehrsaus-
schuss mehrfach Thema gewesen. Es erfolgt der Vorschlag aufgrund der Gefahrlichkeit
der Ortlichkeit Parkflichen entfallen zu lassen.
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> Es wird auf die bestehende Gesetzeslage verwiesen und darauf, dass die Ortlichkeit be-
reits betrachtet worden sei.

» Aufgrund des Vorschlages, die Gefahrdungslage durch Anordnung einer Geschwindig-
keitsreduzierung auf 30 km/ h zu entschérfen, wird seitens der Verwaltung darauf hin-
gewiesen, dass auf einer klassifizierten Strae 30 km/h nicht zulassig sei.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, zu priifen ob es moglich ist, im Bereich der Achenbacher
StralRe Nr. 151 bis 153 das halbseitige Parken von PKW auf dem Gehweg zu erlauben.

Beratungsergebnis: Bei 1 Ja-Stimme (FDP) mehrheitlich dagegen
15. VerkA 13.02.2024

3.3 Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Bereich der HerrenfeldstraBe/ Briicken-
strale in Siegen- Weidenau
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD

Vorlage Nr. AT 317/2023

Das Konzept der Hol- und Bringzonen sei zunachst generell fiir Grundschulen vorgesehen.
Kinder wiirden gebracht, steigen aus und gehen alleine zur Schule. Bei Kitas stelle sich die
Situation anders dar, da dort die Eltern parken und ihre Kinder in die Kita bringen missen.
Aufgrund der langeren Parkvorgange sei das Konzept der Hol- und Bringzonen nicht pro-
blemlos auf andere Bereiche auszuweiten. Die Verwaltung werde sich aber die Situation an-
sehen, sofern dem Antrag zugestimmt werde, so Herr Hinkel.

Eine solche Moglichkeit bei Kitas sei zu begriiRen, vor allem auch die Schaffung entspre-
chender Sicherungen an der viel befahrenen Weidenauer StrafRe, damit die Kinder sicher in
die Kitas gelangen. Der Hinweis der Verwaltung sei korrekt, dennoch ware es gut, wenn
Moglichkeiten geprift wiirden. Als kurzfristige oder mittelfristige Manahme wolle er noch
mitgeben, dass die Kitas die Eltern iber vorhandene Parkflachen im Umfeld informieren soll-
ten. Der FuBweg sei Eltern und Kindern zuzumuten, so Herr Kriiger.

Herr Dr. Kremer weist darauf hin, dass die Herrenfeldstralle aufgrund ihrer Bedeutung fir
den Radverkehr Siegens erste Fahrradstralle war. Man sollte daher alle MaBnahmen, die
mehr Autoverkehr in die StraRe hole auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten.

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beauftragt die Verwaltung die
Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Bereich der HerrenfeldstralRe/Briickenstralle
grindlich zu prufen.

Beratungsergebnis: Bei 1 Gegenstimme/ Griine (AM Korczak) und 4 Enthaltungen
(Griine/ FDP) mehrheitlich dafiir
15. VerkA 13.02.2024
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3.4 Verbesserung der Parksituation fiir Frauen, die unmittelbar vor der Entbindung
stehen, im Bereich des Geburtshauses Siegen und des St. Marien-Krankenhauses
Siegen
-Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD

Vorlage Nr. AT 318/2023
Herr Jagielski erlautert den Antrag.
Frau S. Schneider beflirwortet den Antrag, fragt aber, ob mit der Klinik oder dem Geburts-

haus abgestimmt worden sei, wo diese Parkplatze ausgewiesen werden sollten, um mog-
lichst auf direktem Weg zum Krei3saal zu gelangen.

Frau Jung geht davon aus, dass die Fahrzeuge zum dauerhaften Parken anderweitig abge-
stellt werden. Alles andere sei fiir sie kontraproduktiv.

Er sei darauf hingewiesen worden, dass man in den Bereichen, wo die sogenannten ,Stor-
chenparkplatz” eingerichtet werden sollen, vorhandene Schlaglocher nicht auRer Acht lassen
sollte, so Herr Neumann.

Herr Hinkel meint, zwei solcher Parkplatze seien bereits eingerichtet, er werde dies prifen.
Sei dies der Fall, sei der Antrag obsolet, so Herr Jagielski.
Beschluss:
Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschlieRt, dass die
Stadtverwaltung zur Verbesserung der Parkplatzsituation fiir Frauen, die unmittelbar vor der
Entbindung stehen, vor dem neuen Geburtshaus Siegen, Friedrichstralle 106, 57072 Siegen
und dem St.-Marien-Krankenhaus Siegen, KampenstraBe 51, 57072 Siegen insgesamt zwei
»Storchenparkplatze” ausweist.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen

15. VerkA 13.02.2024
3.5 Einrichtung einer EinbahnstraBBe in der RathenaustraBe, Kaan-Marienborn

- Antrag der UWG- Fraktion

Vorlage Nr. AT 330/2023

Herr Eckhardt schlagt vor, den Antrag zur vorherigen Beratung an den BezA 11l Siegen-Ost zu
verweisen.
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Beschluss:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen verweist den Antrag zur
vorherigen Beratung an den Bezirksausschuss .

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024

3.6 Zusatzschild ,,Elektrokleinstfahrzeuge frei" (Schild: P-2810) / Zusatzschild
,,Fahrrad frei (Schild: 1022-10)
-Antrag der Volt-Fraktion

Vorlage Nr. AT 323/2023

Bei den im Antrag genannten Bereichen handele es sich um FuRgéngerzonen, die auch rela-
tiv eng seien, so Herr Hinkel. Er sei der Auffassung FuRgangerzonen gehorten den FuRgan-
gern. Er sehe auch Probleme mit den verschiedenen Verkehrstragern in den steilen Berei-
chen. Die Verwaltung werde dies priifen, aufgrund der Widmung fir FuBganger vermute er
jedoch, dass es rechtlich keine Méglichkeit gebe.

Herr Kriiger erlautert den Antrag, dessen Ziel die Priifung sei, in welchen FuBgangerberei-
chen Radverkehr zugelassen werden kénnte und in welchen Bereich, wo aktuell Fahrradver-
kehr freigegeben sei, man Elektro-Kleinstfahrzeuge zulassen kénne. Es sei nicht beabsichtigt,
den FuBgangerverkehr zu gefahrden. Breite Gehwege sollten z. B. Gibergangsweise in Be-
tracht gezogen werden, da die Fahrradstruktur in Siegen noch nicht vollstandig ausgebaut
sei. Die Bereiche, die die Verwaltung als machbar identifiziere, sollten beschildert werden.

Es ergibt sich eine kontroverse Diskussion, an der sich Frau S. Schneider und Frau Jung sowie
die Herren Kriger, Schoew, Steffe, Englert, Heilmann und Korczak beteiligen.

Die Diskussion wird wie folgt zusammengefasst:

» Unklarheiten bestehen, was unter Elektro-Kleinstfahrzeugen konkret zu verstehen ist. E-
Rollstiihle seien in Ordnung, bei E-Rollern besteht Skepsis und kleine E-Autos hatten in
einer FulRgangerzone nichts zu suchen.

» Durch eine solche Freigabe erhdhe sich das Gefahrdungspotential im Vergleich zu dem,
wie es bereits jetzt durch die Radfahrer vorhanden sei. Der Antrag sollte abgelehnt wer-
den.

» Fulgangerzonen seien fur FuBganger vorgesehen. Die genannten E-Fahrzeuge seien
nicht geeignet, neben alteren Mensch, Kindern etc. in FuRgdangerzonen zugelassen zu
werden.

» Es wird darauf hingewiesen, dass in mancher Sitzung darum gekdampft worden sei, dass
FuRgangerzonen das auch bleiben. Aus diesem Grund habe man sich gegen eine Offnung
ausgesprochen. Es wird die Bitte gedulert, dies beizubehalten.

» Es gehe im Antrag um einen Prufauftrag. Als Ergebnis konne die Verwaltung zum Ergeb-
nis kommen, dass in einigen Bereichen die Mdoglichkeit gegeben sei, in anderen jedoch
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nicht. Hinsichtlich der Geschwindigkeit wirden sich die meisten Radfahrer in den Ful3-
gangerzonen ricksichtsvoll gegeniliber dem FulRganger verhalten. Es gehe darum, dort E-
Scooterfahrern ebenfalls einen Verkehrsweg zu geben.

» Die grundsatzliche Freigabe Gberbreiter Gehwege fir Radfahrer wird aufgrund des Vor-
handenseins von Absenkungen, Laternenmasten, unebener Gehwegbeschaffenheit etc.
kritisch gesehen. Eine diesbeziigliche Prifung sollte die Verwaltung mit Fingerspitzenge-
fiihl vornehmen.

» Die Freigabe der BahnhofstralRe vor ca. 12 Jahren sei zum einen aufgrund fehlender Fahr-
radwege und —verbindungen erfolgt, vor allem in Ost-West-Richtung, zum anderen aber
auch deshalb, damit die Radfahrer nicht auRen herum und tiber Kochs Ecke fahren mus-
sen. Die Fahrt durch die BahnhofsstralRe sei unspektakuldr, haufig seien mehr Autos un-
terwegs als Radfahrer. Ein tolerantes Miteinander misse moglich sein und sei in der
BahnhofstralRe auch vorhanden.

» Beim Prufauftrag sollte zwischen Radfahrern und Rollerfahrern differenziert werden.
Rollerfahrer konnten in FuRgdngerzonen gefdhrlich werden.

» Es wird die Frage aufgeworfen, warum eine Prifung eines von vorneherein ,unsinnigen”
Antrages durch die Verwaltung tGberhaupt erfolgen solle. In diesem Fall kénne man sich
auch gegen einen Priifauftrag aussprechen. Es spreche nichts gegen das Absteigen vom
Fahrzeug und dem Schieben, z. B. in der Fullgdangerzone Weidenau.

» Die Mikromobilitatslésungen, um die es im Antrag gehe, seien dazu gedacht, die soge-
nannte letzte Meile moglich zu machen, wo der OPNV nicht vorhanden sei oder nicht
den Anspriichen genlige, die die Zivilbevolkerung sich wiinsche. Der Trend gehe zu E-
Mobilitat und zu Kleinstlédsungen. Man sollte dem keinen Riegel vorschieben und sich in
anderen Stadten Losungen anschauen, um sich nicht den Weg zu versperren, Elektromo-
bilitat in die Stadt zu holen.

Herr Hinkel beantwortet sich in der Aussprache ergebende Fragen. Zum Antrag weist er dar-
auf hin, dass es jahrlich Beschwerden aufgrund von Konfliktsituationen in der Bahnhofstralie
gebe.

Sollte der vorliegende Prifauftrag beschlossen werden, sei dieser nicht umzusetzen, da kei-

ne klare Definition der zu untersuchenden Bereiche vorliege. Um irgendwie zu einem Ergeb-
nis zu kommen, bittet er darum, den Antrag zu konkretisieren.

Beschluss:
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Beratungsergebnis: Aufgrund des letzten Hinweises der Verwaltung wird der An-
trag seitens der Volt-Fraktion zuriickgezogen, um diesen zu
liberarbeiten, parteiintern die Bereiche zu spezifizieren und
im Anschluss erneut einzubringen.

15. VerkA 13.02.2024

4, Neuorganisation der Europastral3e, hier: Vorstellung der Planung
Vorlage Nr. VL 1625/2025

Zunachst erlautert Herr Hinkel anhand eines Planes die der Verwaltungsvorlage zugrundelie-
gende Planung der Neuorganisation der EuropastraRe.

In der Planung noch nicht mit angedacht sei der unter TOP 7 noch anstehende Beschluss
Uber den Wegfall der FulRgdngerzone vor der Hauptpost, so Frau Jung. Sollte der Beschluss
gefasst werden, misse dies bei den Markierarbeiten beriicksichtigt werden. Des Weiteren
sei im Dezember beschlossen worden, fir die EuropastralRe ein Konzept zu entwickeln, um
das Thema ,Europa“” zu besetzen. Bevor Markierungen angebracht wiirden, misste dieses
Konzept mit bedacht werden.

Der Beschluss, Europa in diesem Bereich mit zu bedenken, sei nicht vergessen. Zeitlich sollen
die vorgestellten Beschilderungen und Markierungen jedoch noch vor dem Stadtfest umge-
setzt werden, um die Kosten, die fiir die provisorische Anderung der Fahrbeziehungen wih-
rend des Stadtfestes anfallen wiirden, einzusparen. Sollten zum Thema Europa bis dahin
Malnahmen feststehen, , kdnne dies mit aufgenommen werden, ansonsten kénne dies auch
im Nachgang erfolgen, so Herr Hinkel.

Zum Thema EuropastralRe habe die SPD-Fraktion noch das Anliegen zu prifen, ob bei der
dort ansadssigen Augenklinik zwei Kurzparkplatze moglich seien, um frisch behandelte Patien-
ten abholen zu kénnen, so Herr T. Neumann.

Herr Becker regt an, Personen, die liber einen Schwerbehindertenparkausweis verfligen, die
Einfahrt zu gestatten, um die Augenklinik und die ansassigen Apotheken anfahren zu kénnen
und die Ausfahrt Richtung City Galerie mit einer Zusatzbeschilderung zu ermdglichen.

Bereits jetzt sei die Einfahrt mit der Ausnahmegenehmigung fiir Behinderte moglich, das
Parken jedoch nicht. Mit Umgestaltung der Fiirst-Johann-Moritz-StraRe sei aber auch die
Wiedereinrichtung des Behindertenparkplatzes, der baustellenbedingt derzeit nicht vorhan-
den sei, vorgesehen, so Herr Hinkel. Auf Nachfrage bestatigt er auch das Bestehenbleiben
der Behindertenparkplatze vor der Post.

Auf die Frage von Herrn T. Neumann nach der Moglichkeit, die Busspur, als Umweltspur aus-
zuweisen, fihrt Herr Hinkel aus, dann brauche man keine Gegenlaufigkeit, da der Individual-
verkehr nicht Gber die Busspur fahren diirfe und somit nicht einfahren kénne.
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Die EuropastralRe erhalte beiderseitig Schutzstreifen fiir Fahrrader, so Herr Eckmann. Daraus
ergebe sich die Frage, ob die VWS vorsehen kénne, den Ausstieg vor dem ,,Hansahaus”, auf
den ZOB zu verlegen. Dadurch kénne ein schnelleres Umsteigen und Erreichen des Bahnhofs
ermoglicht werden.

Zur First-Johann-Moritz-StraRe bringt er die Hoffnung zum Ausdruck, dass das Rechtsabbie-
gegebot mit der Zusatzbeschilderung , Radverkehr frei” versehen wird.

Herr Wied bedankt sich bei der Verwaltung fiir die Vorabbeteiligung und Einbindung bei der
Planung. Zur Frage von Herrn Eckmann flhrt er aus, die Fahrgaste wiirden am Hansahaus bei
den Linien aussteigen, die anschlieRend direkt zum Busbereitstellungsplatz fahren. Daher sei
diese Haltestelle notwendig.

Man sei fur die Planung, hoffe aber, dass der Parkverkehr, der an der einen oder anderen
Stelle bestehe, auch geahndet werde, sofern das Wildparken noch stattfinden sollte. Durch
die weitere Ausfahrt vom ZOB kdnne wesentlich besser die Verkehrsabwicklung im Busver-
kehr erreicht werden kann, da es gerade in Spitzenzeiten Am Bahnhof entlang der City Gale-
rie bzw. in der Berliner StralRe aufgrund einer Vielzahl gleichzeitig ausfahrender Busse zu
Rickstau komme. Man werde im Einzelfall priifen, ob die eine oder andere Linie vielleicht
dort ausfahren kénne und die Schleife iber das Koélner Tor vermieden werden kdnne.

Die Frage von Frau S. Schneider, ob die EuropastraRe beiderseits mit Haltverboten versehen
werde, verneint Herr Hinkel, da dies gesetzlich bereits geregelt sei. Auf den Schutzstreifen
dirfe nicht geparkt werden.

Sich im Rahmen der Aussprache ergebenden Detailfragen zur Planung werden durch Herrn
Hinkel abschlieBend beantwortet.

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschlieRt die Umsetzung der
vorliegenden Planung zur Neuorganisation der Europastralle gemaR der Anlage 1.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024
5. Sitzungstermine 2024 fiir den Verkehrsausschuss
Sitzungskalender 2024
Vorlage Nr. VL 1602/2023

Beschluss:

» Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen nimmt die Sitzungstermine
des Verkehrsausschusses wie folgt zur Kenntnis:
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13.02.2024
16.04.2024
25.06.2024
10.09.2024
05.11.2024
10.12.2024
15. VerkA 13.02.2024

6. Sitzungstermine Arbeitskommission

Vorlage Nr. VL 1647/2024
Herr Kriger bittet noch einmal den Zeitpunkt des Beginns der Arbeitskommission zu bespre-
chen. Die Argumentation der Helligkeit sei ihm bekannt, dennoch rege er an, den Beginn auf
16.00 Uhr zu verschieben. Dies ware deutlich arbeitsfreundlicher.
Herr Eckhardt spricht sich gegen das Verschieben des Beginns aus.
Der Zeitpunkt des Beginns sei nicht nur wegen der Helligkeit bzw. der Dunkelheit festgelegt
worden. Starte man spater, komme man in den Berufsverkehr. Durch die Verkehrsdichte
kénnten dann eventuell nicht mehr so viele Bereiche angefahren werden oder man benétige
mehr Zeit, so Herr Englert.

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss der Universitatsstadt Siegen stimmt den Sitzungsterminen der
Arbeitskommission fur das Jahr 2024 zu und legt sie wie folgt fest:

12.03.2024
28.05.2024
20.08.2024
01.10.2024
26.11.2024

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024
7. Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der
Universitatsstadt Siegen am 28.11.2023

Vorlage Nr. VL 1606/2023

Der Verkehrsausschuss geht die Empfehlungen der Arbeitskommission im Einzelnen durch:
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7.1 Hohe StraRe
Unechte Einbahnstralle

Beschluss

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, die unechte Einbahnstralie in der Hohe StrafSe nicht aufzuheben.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen

15. VerkA 13.02.2024
7.2 Lammergasse
Beschluss

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, ein Piktogramm anzubringen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen

15. VerkA 13.02.2024
7.3 Festlegung allgemeiner Gehwegbreiten
Beschluss
Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, die allgemeine Restgehwegbreite von 1,50m im nachsten Verkehrs-
ausschuss durch eine Vorlage beschliel3en zu lassen.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen

15. VerkA 13.02.2024
7.4 FriedenstraBe

Anfrage Parken auf dem Gehweg durch Zeichen 315 StVO erlauben

Beschluss
Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, die Verwaltung zu beauftragen, einen detaillierten Plan fir die Zulas-
sigkeit des halbseitigen Parkens auf dem Gehweg zu erstellen und den Tagesordnungspunkt

auf die nachste Sitzung der Arbeitskommission zu vertagen.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024
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7.5 EuropastraBe — FuRgangerzone Post

Frau Jung bittet bei der Markierung der Parkplatze entsprechende Durchgangsbreiten fir die
Nutzer der Treppenanlage zur oder von der Hufeisenbriicke zu beriicksichtigen.

Zur Nachfrage nach der Bewirtschaftung flihrt Herr Hinkel aus, die Parkplatze sollten fiir die
Postnutzer zur Verfiigung stehen. Da man beflirchte, dass eine zu lange Parkzeit zu einer
Zweckentfremdung flihre, habe man eine Parkzeit von 15 Minuten vorgesehen, werde aber
das Ganze weiter beobachten.

Beschluss
Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, die FulRgdangerzone aufzuheben und Kurzzeitparkflachen
auszuweisen.
Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen

15. VerkA 13.02.2024
7.6 Amtlich gekennzeichnete Feuerwehrzufahrt

Beschluss

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, die Feuerwehrzufahrten einheitlich auszuschildern.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024

7.7 Am Nochel = Grundschule Birlenbach
Einrichtung EinbahnstraBBe auf Probe

Herr Eckmann befiirwortet die Einrichtung der Einbahnstrale, stellt sich aber die Frage in
welche Richtung.

Frau Becker informiert, die EinbahnstraBe werde zum Friedhof hin eingerichtet.

Herr Hinkel erganzt, es gehe um die gefahrlichen Situationen fiir die Schulkinder an dieser
Stelle. Weiter gehe es um die Frage, wie der Friedhof frequentiert sei und wie die Nutzer
zum Friedhof kommen. Mit allen Beteiligten sei die Situation besprochen worden und man
habe sich der Mehrheit angeschlossen und die Einrichtung in diese Fahrtrichtung vorgese-
hen.
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Beschluss

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen stimmt der Empfehlung der
Arbeitskommission zu, fir ein Jahr eine provisorische Einbahnstrafie einzurichten.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024

Beschluss:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen stimmt den Empfehlungen der
Arbeitskommission zu.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024

8. Larmaktionsplanung Siegen, Stufe 4
Vorlage Nr. VL 1651/2024

Herr Schumann informiert, die Vorlage sei bereits im Ausschuss fiir Umwelt, Landschafts-
pflege und Energie (AfUKE) beraten worden. Redaktionell weist er auf den Hinweis im AfUKE
hin, das Parkleitsystem der Universitatsstadt Siegen als MaBnahme mit aufzunehmen. Dies
sei jedoch als Mallnahme in der Verwaltungsvorlage bereits enthalten.

Zum Thema Geschwindigkeitsreduzierung schldagt Herr Kriiger vor, den Punkt Tempo 30 bei
allen StraRen als Option aufzunehmen.

Herr Hinkel verweist darauf, unter 3.2 der Anlage unter den Ziffern 3 und 4 werde auf das
Geschwindigkeitskonzept und die Geschwindigkeitsreduzierung hingewiesen.

Beschluss:
Der Verkehrsausschuss stimmt vorliegendem Entwurf der Larmaktionsplanung der 4. Stufe
der Universititsstadt Siegen zu und beauftragt die Verwaltung mit der Beteiligung der Of-

fentlichkeit und der Trager offentlicher Belange.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafiir, 0 Enthaltungen
15. VerkA 13.02.2024

gez. Eckhardt gez. Mockenhaupt
Vorsitzender Schriftfihrerin
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FDP-Fraktion im Rat der Universitatsstadt Siegen

Geschiftsstelle: Rathaus | Markt 2 | 57072 Siegen

Zimmer: B 313

Telefon: 0271 404-1534/-1537

Telefax: 0271 404-1539

E-Mail: fdp@siegen.de
FOP-Fraktion im Ral der Universilatsstadt Siegen | Markt 2 | 57072 Siegen Internet: www.fdp-stadtsiegen.de

Geschaftsstelle neu: Kornmarkt 20, Zimmer 216

An den Vorsitzenden

des Verkehrsausscgusses
der Universitatsstadt Siegen
Herrn Klaus Eckhardt
Rathaus Siegen

Markt 2

57072 Siegen

Siegen, 30.10.2023

Aufrechterhaltung des Fahrverbotes fir Motorrader in der Siegener Oberstadt

Sehr geehrter Herr Eckhardt,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der so genannten Oberstadt der Universitatsstadt Siegen besteht ein Fahrverbot fur Motorrader.
Kradfahrer fiihlen sich durch diese Regelung augegrenzt und benachteiligt, da zum Beispiel KFZ mit
Klappenauspuffanlagen, die in der Regel deutlich lauter sind als ein herkémmliches Krad, die Oberstadt
ohne Einschrankung befahren dirfen. Das bedeutet eine erhebliche Larmbelastung.
Fragen:

1. Warum werden Autos und Motorrader unterschiedlich betrachtet?

2. Was rechtfertigt das Fahrverbot fir Motorrader in der Siegener Oberstadt?

3. Welche rechtliche Grundlage wird hierzu herangezogen?

4. Wann ist eine Gleichstellung fir Motorrader zu erwarten.

Mit freundlichen GriRen
Markus Niichtern

on

Fraktionsvorsitzender

Geschaftsstelle Sprechzeiten kmaoglichke Busverbindung
Rathaus | Markt 2 Mittwoch und Freitag B > Rath /Markt C 105
57072 Siegen 08.30 - 12.00 Uhr arkplatz Kornmarkt Haltestelle Rathaus
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Aufrechterhaltung des Fahrverbotes fiir Motorrader in der Siegener Oberstadt
- Anfrage der FDP- Fraktion

Die Verwaltung beantwortet die Anfrage wie folgt:

Rechtlich betrachtet differenziert der Gesetzgeber in der StVO zwischen Motorradern und
Autos. Eine Ausnahmeregelung fiir Kradfahrer sieht die StVO nicht vor. Durch die Larmbelas-
tigung wurde in der Oberstadt ein Fahrverbot zwischen 20 und 6 Uhr morgens eingerichtet.
Rechtsgrundlage ist § 45 Absatz 1 und 9 StVO i.V.m. den Regelungen zu Zeichen 255 StVO
sowie des Zusatzzeichens zur zeitlichen Beschrankung 1040-30 StVO "20-6h".

Kontrollen finden jedoch ebenfalls fiir regulare Fahrzeuge statt. Auch hier existieren bereits
gesetzliche Bestimmungen, die eine gewisse Lautstarke fiir Fahrzeuge beinhaltet und durch
die Polizei kontrolliert wird.
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FDP-Fraktion im Rat der Universitatsstadt Siegen

Geschiftsstelle: Rathaus | Markt 2 | 57072 Siegen

Zimmer: B 313

Telefon: 0271 404-1534/-1537

Telefax: 0271 404-1539

E-Mail: fdp@siegen.de
FOP-Fraktion im Ral der Universilatsstadt Siegen | Markt 2 | 57072 Siegen Internet: www.fdp-stadtsiegen.de

Geschaftsstelle neu: Kornmarkt 20, Zimmer 216

An den Vorsitzenden

des Verkehrsausscgusses
der Universitatsstadt Siegen
Herrn Klaus Eckhardt
Rathaus Siegen

Markt 2

57072 Siegen

Siegen, 30.10.2023

Aufrechterhaltung des Fahrverbotes fir Motorrader in der Siegener Oberstadt

Sehr geehrter Herr Eckhardt,
sehr geehrte Damen und Herren,

in der so genannten Oberstadt der Universitatsstadt Siegen besteht ein Fahrverbot fur Motorrader.
Kradfahrer fiihlen sich durch diese Regelung augegrenzt und benachteiligt, da zum Beispiel KFZ mit
Klappenauspuffanlagen, die in der Regel deutlich lauter sind als ein herkémmliches Krad, die Oberstadt
ohne Einschrankung befahren dirfen. Das bedeutet eine erhebliche Larmbelastung.
Fragen:

1. Warum werden Autos und Motorrader unterschiedlich betrachtet?

2. Was rechtfertigt das Fahrverbot fir Motorrader in der Siegener Oberstadt?

3. Welche rechtliche Grundlage wird hierzu herangezogen?

4. Wann ist eine Gleichstellung fir Motorrader zu erwarten.

Mit freundlichen GriRen
Markus Niichtern

on

Fraktionsvorsitzender

Geschaftsstelle Sprechzeiten kmaoglichke Busverbindung
Rathaus | Markt 2 Mittwoch und Freitag B > Rath /Markt C 105
57072 Siegen 08.30 - 12.00 Uhr arkplatz Kornmarkt Haltestelle Rathaus




UNIVERSITATSSTADT SIEGEN

Der Biirgermeister

ANTRAG

Vorlage Nr.
AT 299/2023

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen

und seine Ausschisse

Antragsteller/in

mehrere Fraktionen

Eingang

20.10.2023

Federfiihrend

GB 4, Abt. 4/1

Beratungsfolge:

[ x] éffentlich

|:| nichtéffentlich

Verkehrsausschuss

13.02.2024

Betreff:

Absenkung von Bordsteinen
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD




Fraktion
der Universitatsstadt Siegen

# CDU

EINGANG

BURGERMEISTER
An die Universitatsstadt Siegen L 9nnd
Herrn Burgermeister 20, Okt, 2023
Steffen Mues on & ¥4
Rathaus Siegen [7or Gl ! ( T
Markt 2 : A4 e
57072 Siegen

Datum: 20.10.2023

Antrag gemaR § 9 der Geschiftsordnung fiir den Rat der Universititsstadt Siegen zur
ndchsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 14.11.2023

Absenkung von Bordsteinen

Sehr geehrter Herr Blirgermeister Mues,

die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Universitatsstadt Siegen bitten, nachfolgenden
Antrag auf die Tagesordnung der o0.g. Sitzung des Verkehrsausschusses zu setzen:

'_Beschlt_:ssvorschlgg;
Die Verwaltung wird beauftragt, bis Ende 2024 einen Plan fur die sukzessive Absenkung
aller Bordsteine in Kreuzungsbereichen zu erstellen.

Begriindung:
Aktuell sind in vielen Kreuzungsbereichen der Stadt Siegen keine abgesenkten Bordsteine

vorhanden.

Dies hat fur viele Bewohnerinnen und Bewohner unserer Stadt einschréankende Folgen.
Menschen mit eingeschrankter Mobilitat, meist altere, oder kérperlich beeintrachtigte
Personen, insbesondere Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhifahrer, aber auch Eltern mit
Kinderwagen werden durch hohe Bordsteine im &ffentlichen Raum eingeschrankt.

Eine Absenkung der Bordsteine kann einen groRen Beitrag zu einer barrierearmen Stadt
leisten und die Lebensqualitat Vieler erhéhen.

Mit freundlichen GrufRlen

fl
oLy

o [Z%w(-

Marc Klein Detlef Rujanski
(Fraktionsvorsitzender der CDU) (Fraktionsvorsitzender der SPD)
gez.

Peter H. Richter
(CDU-Stadtverordneter)
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Freie
Demokraten

FDP-Fraktion im Rat der Universititsstadt Siegen

Geschiftsstelle: Rathaus | Markt 2 | 57072 Siegen

Zimmer: B 313
Telefon: 0271 404-1536/-1537
Telefax 0271 404-1539
E-Mail: fdp@siegen.de
raktion im Rat der Universitdtsstadt Siogen | Markt 2 | 57072 Siegen Internet: www.[dp-stadisiegen.de

Geschaftsstelle neu: Kornmarkt 20, Zimmer 216

An die Universitatsstadt Siegen
Herrn Burgermeister st
Steffen Mues
Rathaus Siegen
Markt 2

57072 Siegen

Siegen, 29.10.2023

Antrag gemaR §9 der Geschiftsordnung fir den Rat der Universitédtsstadt Siegen zur
nachsten Sitzung des Verkehrsaausschusses am 14.11.2023

Anpassung der Parkordnung in der Achenbacher StraRe in Siegen
Sehr geehrter Herr Burgermeister Mues,

die Fraktion der FDP im Rat der Universitatsstadt Siegen bitten nachfolgenden Antrag auf die
Tagesordnung der o.g. Sitzung des Verkehrsausschusses zu setzten.

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftrag, zu priifen ob es maglich ist, im Bereich der Achenbacher Strasse
Nummer 151 bis 153 das halbseitige Parken von PKW auf dem Gehweg zu erlauben.

Begrindung:
Im Bereich der Achenbacher StraRe Nummer 151 bis 153 ist es nicht erlaubt, wie in groBen Bereichen

der Achenbacher Strale mit der halben PKW Breite auf dem Gehweg zu parken.
Das fuhrt daszu, dass die Fahrzeuge mit der gesamten Fahrzeugbreite auf der StraRe geparkt werden.

Da es sich hier um einen schlecht einsehbaren Kurvenbereich handelt, kommt es immer wieder zu
Gefahrensituationen in diesem Bereich.

Diese Gafahrensituationen konnen sehr leicht abgestellt werden, indem wie im gesamten Bereich der
Achenbacher Strafke in Fahrtrichtung Siegen Mitte das Abstellen der halben Fahrzeugbreite auf dem
Gehweg erlaubt wird. Auch ist in diesem Bereicch der Gehweg breit genug um zu gewahrleisten, dass
Fussganger, auchh mit Kinderwagen, durch die Fahrzeuge nicht behindert werden.

ST lte Sprechzeiten Parkmdglichkeit Busverbindung
nm s ’ N.Mt:l'kt'z Mittwoch und Freitag Parkhaus Rathaus/Markt C 105

08.30 - 12.00 Uhr Parkplatz Kernmarkt Haltestelle Rathaus




Mit freundlichen GriiRen
Markus Niichtern

e

Fraktionsvorsitzender
Geschiftsstelle Sprechzeiten Parkmoglichkeit Busverbindung
Rathaus | Markt 2 Mittwoch und Freitag Parkhaus Rathaus/Markt C 105
57072 Siegen 08.30 - 12,00 Uhr Parkplatz Karnmarkt Haltestelle Rathaus
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l 20, Nov, 2023 ‘

An die Universitatsstadt Siegen __V o
Herm Bilrgemaister Cprn s { :
Steffen Mues . }'// | Koplen erledigt
Rathaus Siegen ;
Markt 2
57072 Siegen

Diaturm: 17.11.2023

Antrag gemaR § 9 der Geschiftsordnung fiir den Rat der Universititsstadt Siegen zur
néchsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 05.12.2023.

Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Bereich der HerrenfeldstraBe / Briickenstrafe
in Siegen - Weidenau.

Sehr geehrter Herr Blrgermeister Mues,

die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Universititsstadt Siegen bitten, folgenden Antrag in
der o. g. Sitzung des Verkehrsausschusses zur Abstimmung zu stellen:

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt zu priifen, wo eine Hol- und Bringzone im Bereich der
Herrenfeldstralie / Briickenstralie in Siegen — Weidenau, fiir die dort befindlichen Einrichtungen der
Kinderbetreuung, eingerichtet werden kann,

Die einzurichtende Zone sollte ausreichend Platz fir bis zu drei Fahrzeuge bieten und bis zum

' KiTa-Jahr 2024/2025 eingerichtet sein.

miissen Eltern welche sich auf dem Weg zur Arbeit beﬁnden entweder ihr Fahrzeug nicht
d abstellen, oder kostenintensiv das Parkhaus des Klinikums Siegen nutzen.
dlichen Kommune ist dies nicht zeilgeméan.

’

Qety

nski
rsitzender der SPD)
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An die Universitatsstadt Siegen . 2 0. Nov) A

Herrn Birgermeister (/ :
Steffen Mues 5/ A
Rathaus Siegen

Markt 2

57072 Siegen
Datum: 17.11.2023

Antrag gemaR § 9 der Geschéftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen zur
néchsten Sitzung des Verkehrsausschusses am 05.12.2023.

Verbesserung der Parksituation fiir Frauen, die unmittelbar vor der Entbindung
stehen, im Bereich des Geburtshauses Siegen und des St. Marien-Krankenhauses Siegen

Sehr geehrter Herr Birgermeister Mues,

die Fraktionen von CDU und SPD im Rat der Universitatsstadt Siegen bitten, folgenden Antrag in
der 0. g. Sitzung des Verkehrsausschusses zur Abstimmung zu stellen:

Beschlussvorschlag:
Der Verkehrsausschuss beschlieft, dass die Stadtverwaltung zur Verbesserung

der Parkplatzsituation fir Frauen, die unmittelbar vor der Entbindung stehen,
vor dem neuen Geburtshaus Siegen, Friedrichstr. 106, 57072 Siegen und dem
St. Marien-Krankenhaus Siegen, Kampenstr. 51, 57072 Siegen

insgesamt zwei ,Storchenparkplatze” ausweist.

Begriindung:

Im Quartier des neuen Geburtshauses Siegen (ab 01.10.2023) und des

St. Marien-Krankenhauses Siegen herrscht eine insgesamt angespannte

Parkplatzsituation. Im Bereich der Friedrichstrale, Nordstrale, Elisabethstrale,

Im Schidmmchen, Marienstraie und Albertus-Magnus-StraRe ist der

(iberwiegende Teil der Parkplatze Anwohnern gewidmet. Ein kleiner Teil der

Parkplétze entiang der o.g. Straflen sind Parkplétze mit zeitlich eingeschrénkten Zeitkorridoren.
Insofern ergibt sich eine Notwendigkeit zur Schaffung

zweier zusétzlicher Parkplétze (einer vor dem Geburtshaus Siegen und einer vor dem

St. Marien-Krankenhaus Siegen) um Entbindenden vor dem Druck der

Parkplatzsuche zu entlasten. Fast zu keiner Zeit stehen 6ffentliche Parkplétze in
ausreichendem Mafe zur Verfligung. Insofern ist gerade in Entbindungssituationen die
Parkplatzsuche eine groRe Belastung fir Frauen.

Daher beantragen wir die Einrichtung von zwei Storchenparkplétzen vor dem Geburtshaus Siegen
und dem St. Marien-Krankenhaus.



W CDUSER

Beide Einrichtungen kommen auf ca. 1.500 Entbindungen pro Jahr. Die fir die

Einrichtung der zwei Storchenparkplétze vorgesehenen Fléchen red
weder die Anzahl an Parkflachen foir Nmarm noch die Parkflachen fir

~ Kurzzeitparker.

Detlef Ruj
(Frakhonsvorsiwander der SPD)
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AT 330/2023

Der Biirgermeister

ANTRAG

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Antragsteller/in UWG- Fraktion

Eingang 06.12.2023

Federfiihrend GB 4, Abt. 4/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich
Verkehrsausschuss 13.02.2024
Bezirksausschuss Il - Siegen- Ost 25.04.2024
Verkehrsausschuss 25.06.2024
AK des Verkehrsausschusses 20.08.2024
Betreff:

Einrichtung einer EinbahnstraBBe in der RathenaustraBe, Kaan-Marienborn
- Antrag der UWG- Fraktion

Der Antrag wurde im Verkehrsausschuss am 13.02.2024 zur Vorberatung an de Bezirksaus-
schuss verwiesen.



Fraktion im Rat der Stadt Siegen

UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen « Markt 2 « 57072 Siegen

An den

Blirgermeister der Stadt Siegen
Herrn Steffen Mues

Markt 2

57072 Siegen

Siegen, 29.11.23

Antrag gemédB § 9 der GO des Rates der Stadt Siegen zur ndchsten Sitzung
des Verkehrsausschuss

Einrichtung einer EinbahnstraBe in der RathenaustraBBe, Kaan- Marienborn

Sehr geehrter Herr Blrgermeister,
sehr geehrter Herr Eckhard,

im Interesse der Verkehrssicherheit und einer verbesserten Verkehrslenkung bean-
tragen wir die eingehende Priifung der Mdglichkeit zur Einrichtung einer Einbahn-
straBe in der RathenaustraBe von Birbach kommend. Die vorgeschlagene Maf3-
nahme verfolgt mehrere Ziele:

1. Verringerung des Durchgangsverkehrs: Durch die EinbahnstraBen-re-
gelung soll der Durchfahrtsverkehr im Bereich der RathenaustraB3e
und des Briiderwegs reduziert werden. Hierbei ist die geplante
Umleitung iiber die Hessische StraBe auf die Marienborner StraBe
vorgesehen, um eine entlastende Verkehrslenkung zu ermdglichen.

2. Vermeidung von Unfallgefahren: Die Umsetzung der EinbahnstraBe
zielt darauf ab, potenziell uniibersichtliche Verkehrssituationen zu
minimieren und somit das Unfallrisiko in diesem Bereich zu verrin-

gern.
ﬂ
UWG-Fraktion im Rat der Stadt Siegen Telefon (0271) 404 - 14 55/ 13 63 Bankverbindung:
Rathaus Siegen Fax (0271) 404 - 27 08 Sparkasse Siegen
Markt 2 Email: uwg@siegen.de BLZ 460 500 01

57072 Sieaen Internet: www.uwg-siegen.de Konto-Nr. 1 174 499



3. Schaffung zusitzlicher Parkflachen: Durch die EinbahnstraBenrege-
lung soll Raum fiir die Schaffung zuséatzlicher Parkfldchen geschaffen
werden, ohne dabei den flieBenden Verkehr zu beeintréachtigen. Dies
trégt nicht nur zur Verbesserung der Parkplatzsituation bei, sondern
fordert auch eine geordnete und sichere Verkehrsfiihrung.

Wir legen besonderen Wert darauf, dass die vorgeschlagene Regelung die Nutzung
fur Radfahrer und Linienbusse weiterhin gestattet, um eine ganzheitliche Mobilitats-
l6sung zu gewahrleisten.

Wir bitten um eine griindliche Prifung dieser Anregung und stehen flr weiterfih-
rende Informationen sowie einen konstruktiven Austausch zur Verfligung.

Mit freundlichen GruBen

7 /

/ - /f
Achied Ber”™ 7 «

Fraktionsvorsitzender



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.
AT 323/2023

Der Biirgermeister

ANTRAG

gemal § 9 der Geschaftsordnung fiir den Rat der Universitatsstadt Siegen
und seine Ausschiisse

Antragsteller/in Volt- Fraktion

Eingang 28.11.2023

Federfiihrend GB 4, Abt. 4/1

Beratungsfolge: |X| offentlich |:| nichtoffentlich
Verkehrsausschuss 13.02.2024
Betreff:

Zusatzschild ,,Elektrokleinstfahrzeuge frei" (Schitd: P-2810) / Zusatzschild
»,Fahrrad frei (Schild: 1022-10)
-Antrag der Volt-Fraktion




Rathaus Siegen D
Herrn Birgermeister Steffen Mues 50 Neu Pa%2
Markt 2 ! / ny, )

57072 Siegen e ULE ™ -

Siegen, 27.11.2023

Antrag gemaR §9 der Geschiftsordnung des Rates der Universititsstadt Siegen zur
ersten Sitzung des Verkehrsausschusses im Jahr 2024

Betreff: Zusatzschild ,,Elektrokleinstfahrzeuge frei” (Schild: P-2810) / Zusatzschild
»Fahrrad frei (Schild: 1022-10)

Sehr geehrter Herr Eckhardt,

die Volt-Fraktion bittet darum, folgenden Antrag in der o. g. Sitzungen des Rates zur
Abstimmung zu stellen:

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, Wege und Flachen zu identifizieren, auf denen
sich aus Sicht der Verwaltung neben Fahrradverkehr und/oder FuRBverkehr auch
Elektrokleinstfahrzeuge fortbewegen diirfen (z.B. FuRgingerzone Unterstadt,
Kélner Str., FuRgangerzone Geisweid, FuBgadngerzone rund ums SIC, Biirgersteig
Spandauerstr.). Diese Flachen sollen entsprechend beschildert werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, Wege und Flachen zu identifizieren und zu
beschildern, auf denen sich neben FuRverkehr auch Fahrradverkehr fortbewegen
dirfen (z.B. FuBgéngerzone Unterstadt, Kolner Str., FuRgingerzone Geisweid,
FuRgéngerzone rund ums SIC). Diese Flachen sollen entsprechend beschildert
werden.

Begriindung:

Nach Einschatzung der Fraktion sollten die FuBgéngerzone in der Unterstadt, die
FuRgdngerzone rund um das SIC, die FuRgangerzone in Geisweid sowie die Kélner Str.
geprift werden.

Mit freundlichen GriiRen

S M7

Samuel Wittenburg Jannik Kriger
Fraktionsvorsitzender sachkundiger Birger



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1625/2025
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen, 16.11.2023

Bereich: StralRen- und Verkehrsplanung

Bearbeitet von:  Herr Konig, Frau Kiihnel

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Verkehrsausschuss 13.02.2024

Kurzbezeichnung:

Neuorganisation der Europastraf3e, hier: Vorstellung der Planung

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitatsstadt Siegen beschlief$t die Umsetzung der vorlie-
genden Planung zur Neuorganisation der EuropastralRe gemal der Anlage 1.

Sachverhalt / Begriindung:

1. Allgemeines

Die Umgestaltung im Bereich ,Herrengarten”, die damit verbundene Abbindung der StraBen Herren-
garten und Briider-Busch-Stralle sowie der ausschlieRlichen Freigabe beider fiir den Rad- und FuRk-
verkehr erfordern eine Neuordnung des StraBenraumes Fiirst-Johann-Moritz-StraBe und Europastra-
RBe.

Die Fiirst-Johann-Moritz-StraBe wird im Zusammenhang mit dem Neubau des Johann-Moritz-
Quartiers sowie dem Herrengarten umgestaltet und zukiinftig im gegenlaufigen Verkehr befahrbar
sein.

Im Rahmen der Vorstellung des weiteren Vorgehens zum Briickenneubau Hufeisenbriicke wurden
mit der Vorlage VL 506/2021 weitere notwendige MaRnahmen in diesem Bereich als Gesamtkonzept
vorgestellt.

Mit dieser Vorlage hat der Rat am 22.12.2021 folgenden Beschluss beziglich der Europastralie (da-
mals Hindenburgstrale) getroffen:

,Herstellung der Gegenlaufigkeit der HindenburgstraBe mit beidseitigem Schutzstreifen fiir den Rad-
verkehr unter Aufgabe des Parkstreifens und des Bussonderfahrstreifens zwischen SandstraRe und
Furst-Johann-Moritz-Strae” (s. VL 506/2021, Punkt 7 des Beschlussvorschlags).

Dieser Beschluss wird mit der nun vorliegenden Planungsvorstellung zur EuropastralRe umgesetzt.
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2. Planung

Die Planung sieht eine Nutzung der Stralle im Zweirichtungsverkehr vor, um die ErschlieBung der
Bebauung in der Europastrae selber sowie der Flirst-Johann-Moritz-Stralie zu sichern.

Die Neuorganisation umfasst den Abschnitt der Europastrafe zwischen dem Knotenpunkt Sandstra-
Re/Europastrale und dem ZOB Siegen. Im gesamten Bereich sollen beidseitige Schutzstreifen fiir den
Radverkehr angelegt werden.

Abschnitt SandstraRe/Europastrale bis Europastrale/Heeserstrale/Brider-Busch-StralRe

Zu Gunsten der Schutzstreifen entfallt ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung ZOB. Samtliche Verkehre
werden zukiinftig nur noch auf einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung neben einem Schutzstreifen ge-
fahrt.

Die Schutzstreifen schliefen unmittelbar an den Knotenpunkt an der SandstralRe an, sodass eine
durchgangige Radverkehrsfiihrung hergestellt werden kann.

Der vorhandene Inselkopf in der nérdlichen Zufahrt der SandstraRe muss zur Einrichtung des Schutz-
streifens um etwa 6 Meter zuriickgebaut werden.

Um ein sicheres Linksabbiegen von der Europastralie in die Briider-Busch-StraRe zu gewahrleisten
wird ein ,Aufgeweiteter Radaufstellstreifen” (ARAS) vorgesehen. Auf diesem kénnen Radfahrende
vom Schutzstreifen in einen gesicherten Wartebereich vor die wartenden Kfz bzw. Busse fahren und
stehen dann in erster Reihe an der Lichtsignalanlage. Bei griin haben Radfahrende dann die Moglich-
keit vor dem Kfz-Verkehr zu fahren und abzubiegen.

Abschnitt Europastrale/HeeserstralRe/Briider-Busch-StraRe bis ZOB

GemaR vorliegendem Beschluss entfallt der bislang vorhandene Bussonderfahrstreifen zwischen den
Knotenpunkten Europastralle/Heeserstrale/Briider-Busch-StraRe und EuropastralRe/ZOB ganzlich.
Die Neuorganisation sieht in diesem Abschnitt einen Fahrstreifen je Richtung sowie beidseitige
Schutzstreifen vor.

Die Schutzstreifen schlieBen damit unmittelbar an die neuen Schutzstreifen im ersten Abschnitt der
EuropastraRe an und bilden eine durchgangige Radverbindung von Reichwalds Ecke bis zum ZOB.

Die Fahrstreifen werden zukiinftig sowohl vom motorisierten Individualverkehr als auch dem Busver-
kehr gemeinsam genutzt.

Analog zur 6stlichen Zufahrt der EuropastraRe am Knoten Europastrale/HeeserstralRe/Briider-Busch-
StraRe wird auch in der westlichen Zufahrt ein ARAS zum gesicherten Linksabbiegen des Radverkehrs
in die HeeserstraRe vorgesehen.

Die Strallenraumgestaltung sowie die Aufteilung der Fahrstreifen kann Anlage 1 entnommen werden.
Vorgesehen wird ein 1,50 m breiter Schutzstreifen. Die Flache der Fahrstreifen zwischen den Schutz-
streifen ist in der Regel mindestens 5,50 m breit. Auf Hohe des bereits vorhandenen FuBganger-
Uberwegs in der Europastralie verengt sich die verfligbare Flache zwischen den Schutzstreifen auf
einer Lange von ca. 10,00 m auf eine Breite von etwa 5,00 m.

3. Auswirkungen auf die Verkehrstrager

3.1.MIV

Die EuropastraRe soll zukiinftig fiir den Kfz-Verkehr nur der ErschlieBung der First-Johann-Moritz-
StraRRe sowie der an der EuropastraRe anliegenden Gebaude dienen.

An der Einmiindung Europastrae/Furst-Johann-Moritz-StraRe wird der Kfz-Verkehr zuklnftig nur
nach links in die Flrst-Johann-Moritz-Stralle abbiegen kénnen. Eine Durchfahrt zum ZOB bzw. Gber
die Hufeisenbriicke ist nicht mehr moglich. Davon ausgenommen ist Lieferverkehr zu bestimmten
Zeiten.
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Gleichzeitig kann aus der Fiirst-Johann-Moritz-StraBe nur nach rechts ausgefahren werden.

3.2.Ladeverkehr
Die vorhandene Ladezone in der Bucht im Bereich EuropastraRe 5-7 bleibt bestehen.
Die Ladezone vor den Hausern Europastrafle 12 und 12a muss jedoch entfallen.

3.3.Ruhender Verkehr

Der vorhandene Parkstreifen entfillt. Eine Kombination aus den notwendigen zwei Fahrstreifen zu-
zlglich beidseitiger Schutzstreifen ist aufgrund der zur Verfligung stehenden StraRenraumbreiten
nicht moglich.

Alternativ kdnnen die Parkhduser im direkten Umfeld genutzt werden.

3.4.0PNV

Die EuropastraRe ist nach der Umgestaltung uneingeschrinkt fiir den OPNV nutzbar und erlaubt
nunmehr samtliche Fahrbeziehungen.

Dadurch erhoht sich die Flexibilitdt in der Routenplanung gegeniiber dem Bestand.

3.5.Radverkehr

Die Einrichtung der beiden Schutzstreifen stellt einen Liickenschluss zwischen dem Radweg unter der
HTS (Uber den ZOB sowie die Hufeisenbriicke) und dem 6stlichen und nérdlichen Bereich der Innen-
stadt dar.

Bei der geplanten Entwicklung des universitaren Campus Nord in der Friedrichstral3e ist ein Ausbau
des Knotenpunktes Sandstralle/Europastrale in einen vierarmigen Knotenpunkt zur Anbindung jenes
Campus geplant (s. VL 506/2021). Der neue Knotenarm wird dabei ausschlieRlich dem Rad- und FuRk-
verkehr vorbehalten sein.

Die Schutzstreifen auf der EuropastraRe bilden daher schon den ersten Baustein zur Anbindung des
Campus an die Hauptradverbindung.

Weiterhin wird die Verbindung zwischen ZOB/Innenstadt und Umweltspur durch diese Schutzstreifen
deutlich verbessert.

3.6.FuBverkehr

Die Gehwege bleiben im gewohnten Umfang bestehen.

Eine Verbesserung fiir den FuBverkehr ergibt sich dennoch auf Grund des Wegfalls des Parkstreifens.
Die bislang damit einhergehenden Behinderungen des FulRverkehrs durch sich 6ffnende Autotiiren
oder teils auf dem Gehweg geparkte Fahrzeugen entfallt, sodass der zur Verfligung stehende Gehweg
vollumfanglich durch den FulBverkehr nutzbar ist.

4. Lichtsignalanlagen

An den Lichtsignalanlage Sandstrale/Europastrafle und Europastrale/HeeserstraRe/Briider-Busch-
StraRRe bedarf es keiner signaltechnischen Anpassungen.

Die Lichtsignalanlage EuropastraBe/HeeserstralRe/Brider-Busch-StraRe wurde bereits im Zuge der
notwendigen Anpassungen durch den Neubau EuropastraRe 13 auf die geplante Situation des Zwei-
richtungsverkehrs angepasst. Die zusatzlichen Signale der Zufahrt Europastrale West (vom ZOB
kommend) muss bei Inbetriebnahme der neuen Verkehrsfiihrung nur aktiviert und die Software ent-
sprechend angepasst werden.
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5. Zeitplanung

Die Vorlage VL 506/2021 weist darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen dem Baufortschritt des
Projektes ,Herrengarten” und der Umgestaltung des Strallenraumes der Europastralie besteht.

Aus diesem Grund ist die Umsetzung der Planung und damit die Einfliihrung der Gegenlaufigkeit im 2.
Quartal 2024 geplant.

6. Kostenschitzung

Die Planung kann mittels Markierungs- und Beschilderungsarbeiten umgesetzt werden.
Zusatzlich sind kleinere bauliche Arbeiten notwendig (z.B. Teilrlickbau des Inselkopfes).
Die Kostenschatzung belduft sich auf ca. 35.000,00 €.

Durch die Umsetzung der MaRnahme kénnen jahrliche Kosten fiir die Herstellung der Gegenlaufig-
keit im Rahmen des Stadtfestes in Hohe von min. 10.000,00 € eingespart werden.

Finanzielle Auswirkungen [X]ja [ ]nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MalRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kammerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
35.000,00 € 100 % Iz ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
35.000,00 € 5291000
Sachkonto
410000

Klimaschutz

Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-

Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?
[] Nein [] erhebliche Reduktion | [X] Ja XI Nein
X1 Ja, positiv [X] geringe Reduktion [] Nein ] Ja
[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] unbekannt

[] prifoedarf

[] erhebliche Erhéhung

Erlduterung Klimarelevanz
Die MaRRnahme fordert die Attraktivitat des Umweltverbundes und kann damit zur Reduzierung des Kfz-
Anteils am Modal Split beitragen.

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)
Die MaRRnahme hat durch die Einrichtung der Gegenladufigkeit wesentliche Bedeutung fiir die Steigerung der
Attraktivitat des Umweltverbundes.

Die Schutzstreifen bilden einen Liickenschluss im stadtischen Radverkehrsnetz und tragen damit ebenfalls
zur Steigerung der Attraktivitat bei
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Im Auftrag
gez.

Benjamin Hinkel
Abteilungsleiter 4/1

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift giiltig.
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UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1602/2023
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 1 Siegen,

Bereich: Bliro des Birgermeisters

Bearbeitet von:  Johannes Werthenbach

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Rat 22.11.2023

Bauausschuss 29.11.2023

Verkehrsausschuss 13.02.2024

Kurzbezeichnung:

Sitzungstermine 2024 fiir Rat und Haupt- und Finanzausschuss
Sitzungskalender 2024

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Universitatsstadt Siegen bestatigt den als Anlage beigefligten Sitzungskalender
2024

Sachverhalt / Begriindung:

Die Sitzungstermine fir Rat sowie Haupt- und Finanzausschuss werden im Voraus festgelegt
und sind in dem als Anlage beigefiigten Sitzungskalender terminiert. Darin enthalten sind
ebenfalls die abgestimmten Termine fiir die Bezirks- und Fachausschisse.

Bei der Aufstellung des Kalenders wurden die Gepflogenheiten der vergangenen Jahre (Sit-
zungstag, Sitzungshaufigkeit usw. berticksichtigt. Selbstverstandlich bleibt es den Ausschuss-
vorsitzenden unbenommen, bei Bedarf weitere Sitzungen anzusetzen.
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Finanzielle Auswirkungen [ ]ja ] nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MalRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz

] Nein

|:| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
[] prufbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
[] geringe Reduktion
[] geringe Erhéhung
[] erhebliche Erhohung

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

] Ja
|:| Nein

[] unbekannt

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

] Nein
|:| Ja

Erlauterung Klimarelevanz

Begriindung (Veranderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

gez.

Steffen Mues
Blrgermeister

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift giiltig.
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Der Biirgermeister VL 1647/2024
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen,

Bereich: StrafRenverkehrsbehorde

Bearbeitet von:  Frau Becker

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Verkehrsausschuss 13.02.2024

Kurzbezeichnung:

Sitzungstermine Arbeitskommission

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss der Universitatsstadt Siegen stimmt den Sitzungsterminen der
Arbeitskommission fiur das Jahr 2024 zu.

Sachverhalt / Begriindung:

Zur Entlastung des Verkehrsausschusses bildet der Verkehrsausschuss eine
Arbeitskommission des Verkehrsausschusses.
Dieser soll an folgenden Tagen Dienstag, um 15 Uhr auf dem Betriebsgelande der VWS
tagen:

- 12.03.2024

- 28.05.2024

- 20.08.2024

- 01.10.2024

- 26.11.2024
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Finanzielle Auswirkungen [ ]ja ] nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung
der MaBnahme Eigenanteil

Finanzierung
objektbezogene
Einzahlungen

Abstimmung
mit dem Kdmmerer

[] ist erfolgt.

|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung

[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [1 Ja, mit Kostentrager/
Investitionscode
Sachkonto

Klimaschutz
Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?

[] Nein [] erhebliche Reduktion | [[] Ja [C] Nein

[] Ja, positiv [] geringe Reduktion [] Nein [] 1a

[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] unbekannt

[] prufbedarf [] erhebliche Erhohung

Erlauterung Klimarelevanz

Begriindung (Veranderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

Hinkel
Abteilungsleiter 4/1

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift giiltig.
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Der Biirgermeister VL 1606/2023
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen,

Bereich: StrafRenverkehrsbehorde

Bearbeitet von:  Frau Becker

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich

Verkehrsausschuss 13.02.2024

Kurzbezeichnung:

Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der Universi-
tatsstadt Siegen am 28.11.2023

Beschlussvorschlag:

Der Verkehrsausschuss des Rates der Universitdtsstadt Siegen stimmt den Empfehlungen der
Arbeitskommission zu.

Sachverhalt / Begriindung:

Die Arbeitskommission hat am 28.11.2023 verschiedene verkehrliche MaBnahmen im Stadt-
gebiet beraten. Und entsprechende Vorschldage und Empfehlungen ausgesprochen.

Das Ergebnis ist in der Niederschrift zusammengefasst und wird dem Verkehrsausschuss zur
Einzelberatung vorgelegt.

Finanzielle Auswirkungen [ ]ja ] nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRBnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.

|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
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Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [] Ja, mit Kostentrager/

Investitionscode

Sachkonto

Klimaschutz

Klimarelevanz

|:| Nein

|:| Ja, positiv
|:| Ja, negativ
[] prufbedarf

Veranderungen CO,-
Emissionen

[] erhebliche Reduktion
[] geringe Reduktion
[] geringe Erhdhung
] erhebliche Erhéhung

Ubereinstimmung mit dem Zielen
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen

Ja
Nein
Unbekannt

N

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen?

|:| Nein
|:| Ja

Erlauterung Klimarelevanz

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag

gez.

Hinkel
Abteilungsleiter 4/1

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift gliltig.

Anlage(n):

1.

VL 1606 2023 Anlage Niederschrift AK 28.11.23
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GESAMTE NIEDERSCHRIFT
Uber die 8. Sitzung des AK-VerkA

Vom: 28.11.2023

Von: 15:04 Uhr

Bis: 16:17 Uhr

Ort: VWS GmbH, Marienhitte 2, 57080 Siegen, Besprechungsraum

Anwesend waren:

Vom Verkehrsausschuss:
Stinner, Jurgen
Eckhardt, Klaus

Englert, Franz

Kénen, Wolfgang Max

Beratende Mitglieder:
Schmitt, Jens
Frodl, Rudiger

Von der Verwaltung:
Hinkel, Benjamin
Becker, Nadine

Nicht anwesend waren:
Korczak, Dominik
Zavadil, Michael

Six, Anette

Kriger, Jannik

Steffe, Roland

Becker, Lothar

A. NICHTOFFENTLICHE SITZUNG

1. Hohe Stral3e
Unechte Einbahnstralle aufheben

Frau Becker erklart, dass der Anwohner, welcher die unechte EinbahnstralRe und
weitere MaBnahmen an die Verwaltung herangetragen hat, bei einer Politikerin

anfragte, ob die unechte EinbahnstraRe nicht wieder zuriickgenommen werden

konnte. Hintergrund sei, dass diese kaum bis gar nicht von den
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Verkehrsteilnehmenden angenommen wird und standig entgegen des Zeichens 267
StVO in die StralRe eingefahren wird. In den vergangenen Verkehrszahlungen ist die
Anzahl der Fahrzeuge riicklaufig und es sind keine weiteren Probleme oder
Beschwerden eingegangenen. Die Verwaltung empfiehlt daher die Verkehrsfihrung
zu belassen.

Herr Frodl teilt mit, dass seit zwei Jahren keine Beschwerden eingegangen sind.

Die Anwesenden teilen mit, dass ebenfalls keine Beschwerden oder Probleme
bekannt sind.

Die Arbeitskommission empfiehlt einstimmig die unechte EinbahnstraBle in der
Hohe StraBBe nicht aufzuheben.

2. Lammergasse

Frau Becker erklart, dass eine Anwohnerbeschwerde vorliegt. Dieser teilte mit, dass
die Verkehrszeichen fiir den verkehrsberuhigten Bereich nicht wahrgenommen
werden. Hinzu kommt, dass zu Schulbeginn und -schluss die Schiiler kreuz und quer
auf der StralSe laufen, die Fahrzeuge keine Schrittgeschwindigkeit fahren und
aullerhalb gekennzeichneter Flachen geparkt wird. Die Verwaltung empfiehlt als
erste MaRnahme die Anbringung von einem Piktogramm, um den
verkehrsberuhigten Bereich zu verdeutlichen.

Herr Stinner stimmt zu und beflrwortet die Anbringung des Piktogrammes.

Herr Englert fragt, ob das Verkehrszeichen nicht versetzt werden kann.

Herr Frodl| sagt, dass dies nicht moglich ist.

Die Arbeitskommission empfiehlt einstimmig die Anbringung des Piktogramms.

3. Festlegung allgemeiner Restgehwegbreiten

Herr Hinkel zitiert den Passus aus der VwV-StVO zu der Zulassigkeit von dem Parken
auf dem Gehweg. Hier verweist der Gesetzgeber auf aktuelle Regelwerke. Laut RAST
muss ein Gehweg 2,00-2,20m breit sein, um das Gehwegparken zuzulassen. Andere
Kommunen haben eine andere allgemeingtiltige Regelung fir ihr Stadtgebiet
getroffen. Daher wird vorgeschlagen eine allgemeine Restgehwegbreite von 1,50m
festzulegen. Aktuell kann aufgrund der MafSe von 2,00-2,20m breite kaum das
halbseitige Parken auf dem Gehweg angeordnet werden. Diese breiten gibt die
Bebauung in der Stadt Siegen nicht her.

Herr Kénen erklart, dass aufgrund der Topographie der Stadt Siegen und den oft
dicht bebauten und engen StraBen eine Restgehwegbreite von 1,50m gut umsetzbar
ist.
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Herr Hinkel erklart weiter, dass fiir Personen mit Rollator oder Kinderwagen der
Gehweg nutzbar bleibt.

Herr Englert verweist auf eine individuelle Regelung, was die Sichtweiten angeht.
Auch muss man auf die gegenseitige Ricksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer
appellieren. Er teilt mit, dass aus seiner Sicht 1,30 m ebenfalls moglich waren.

Herr Kénen teilt die Meinung und verweist auch auf die Riicksichtnahme.

Herr Frodl erklart, dass die Sichtweiten festgelegt werden muissen, um
Begegnungsverkehr auf der Strale miteinzubeziehen. Wird das versetzte Parken auf
dem Gehweg erlaubt, sollen 20m zum Einscheren fiir Begegnungsverkehr
einberechnet werden.

Herr Stinner teilt mit, dass in der Vergangenheit als Freiflache eine LKW-Breite mit
Anhanger als Freiflache genutzt wurde.

Herr Englert teilt mit, dass man jedoch anhand der ortlichen Gegebenheiten
entscheiden sollte und der Verwaltung den Freiraum in der Priifung lassen sollte, um
die Freiflachen individuell anhand des jeweiligen Einzelfalles festzulegen.

Herr Hinkel erklart, dass die Lange/Anzahl der Parkflachen individuell an die
Ortlichkeiten angepasst werden. So auch mit den Freiflichen. Man muss schlieRlich
auch private Einfahrten und Schleppkurven beachten.

Es wird entschieden die allgemeine Restgehwegbreite von 1,50m im nachsten
Verkehrsausschuss durch eine Vorlage beschliel3en zu lassen.

4. FriedenstraRBe
Anfrage Parken auf dem Gehweg durch Zeichen 315 StVO erlauben

Frau Becker erlautert zunachst den Sachverhalt. Hintergrund sind
Anwohneranfragen. Vorliegend wird das Parken auf dem Gehweg seit Jahren
geduldet. Nun kommt es vermehrt zu Problemen. Daher wurde angefragt, ob das
Parken dort durch Zeichen 315 StVO legalisiert werden kann. Vorgelegt wurde den
Anwesenden ein Plan mit Hinweisen wie breit die Gehwege sind und wie breit die
Strale ist. Frau Becker erklarte, dass die Gehwege ca. 1,80 bis 1,90m breit und die
Strae 5,00 bis 5,10m breit sind. Sollte die Vorlage den Beschluss erhalten, dass
allgemein 1,50m Restgehweg frei bleiben muss, so bliebe im vorliegenden Fall keine
Moglichkeit das Parken auf dem Gehweg anzuordnen — unter Beachtung der
gesetzlich festgelegten Restfahrbahnbreite von 3,05m.

Herr Stinner bittet um einen detaillierten Plan, um prifen zu kdnnen, ob iberhaupt
Parkflachen dort errichtet werden kdnnen, wo der Gehweg breiter ist, als im
Durchschnitt.

Herr Englert mochte ebenfalls den Tagesordnungspunkt vertagen, bis der
Verkehrsausschuss tber die Vorlage der Restgehwegbreite entschieden hat.
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Die Verwaltung wird beauftragt einen detaillierten Plan fiir die Zulassigkeit des
halbseitigen Parkens auf dem Gehweg zu erstellen.

Damit wird dieser Tagesordnungspunkt auf die nachste Sitzung der
Arbeitskommission vertagt.

5. EuropastraRe — Fuligangerzone Post

Frau Becker tragt vor, dass die FuBgangerzone in der EuropastralRe vor dem
Postgebaude am 12.01.1994 eingerichtet und bezuschusst wurde. Die Zuschussfrist
betragt 25 Jahre. In den vergangenen Jahren hat es sich jedoch eingespielt, dass die
Flache zum Parken genutzt wird. Die meisten Verkehrsteilnehmenden wissen noch
nicht mal, dass dieser Bereich eine Ful’gangerzone ist. Damit ist dieser auch
subjektiv vom Verkehrsteilnehmer nicht als FuRgangerzone wahrzunehmen. Eine
FuBgangerzone kann jedoch heutzutage nur dann eingerichtet werden, wenn
FuBganger die Hauptverkehrsteilnehmer sind. Dies ist praktisch jedoch seit Jahren
nicht mehr der Fall. Daher schlagt sie vor die FuBgangerzone zu entfernen und
stattdessen ein Zonenhalteverbot einzurichten und Kurzzeitparkflachen
auszuweisen.

Herr Stinner fragt zunachst bei Herrn Schmitt an, ob es vorliegend zu Problemen
kommt.

Herr Schmitt verneint dies. Die meisten wiirden die Vorfahrtsregelung beachten und
anhalten, wenn sie die Busse sehen.

Herr Kdnen teilt mit, dass die Post keine Parkflachen am Haupteingang benétige, da
es hinter dem Gebaude genligend Flache gibt, wo die Post eigenstandig Parkflachen
errichten kdnnte.

Herr Frodl erklart ebenfalls, dass auf der Flache kreuz und quer geparkt wird und
keiner die FuBgangerzone wahrnimmt. Damit kdnne man das chaotische Parken
ordnen und schafft legale Flachen fir die Postkunden. Dies auch vor dem
Hintergrund der Anderung der Verkehrsfiihrung in der Europastralle.

Herr Englert teilt mit, dass er die Kurzzeitparkflachen beflirwortet.

Herr Hinkel schlagt eine Hochstparkdauer von 15 min vor, um auch den Anschein
beizubehalten, dass hier lediglich kurz geparkt werden soll.

Die Arbeitskommission empfiehlt einstimmig die FuBgangerzone zu entfernen und
Kurzzeitparkflachen auszuweisen.

6. Amtlich gekennzeichnete Feuerwehrzufahrt
Einheitliche Beschilderung der amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten
im Stadtgebiet Siegen zur besseren Ahndung und Unterscheidung

Frau Becker erklart, dass im Stadtgebiet viele verschiedene Verkehrszeichen fir die
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Feuerwehrzufahrt existieren, da es kein Verkehrszeichen nach StVO vorgeschrieben
ist. Hier ist lediglich eine ,,amtliche Kennzeichnung” notwendig. Diese ist erst dann
gegeben, wenn Der Blrgermeister der Stadt Siegen mit Siegel und Kennzeichnung
auf dem Schild vermerkt ist. Aktuell kann die Verkehrsiiberwachung nicht jede
Feuerwehrzufahrt ahnden. Die Verwaltung schlagt daher vor alle
Feuerwehrzufahrten einheitlich auszuschildern.

Herr Frodl hat dazu ein Beispielbild in die Runde gezeigt.

Die Arbeitskommission empfiehlt einstimmig die Feuerwehrzufahrten einheitlich
auszuschildern.

7. Am Nochel — Grundschule Birlenbach
Einrichtung Einbahnstralde auf Probe

Herr Hinkel erklart, dass die Situation wahrend des Hol- und Bringverkehrs sehr
gefahrlich und unibersichtlich ist. Von beiden Seiten fahren aktuell die Eltern-Taxis
in die schmale Stral3e ein. Durch die schmale Stral8e konnen die Fahrzeuge nicht
nebeneinander herfahren, so dass es zu einem Verkehrschaos und Rangiermandvern
kommt. Wahrenddessen laufen jedoch die Grundschiler zwischen den Fahrzeugen
her. Die Situation ist untibersichtlich. Daher wurde bei einem Ortstermin, an dem
Andreas Rocher (Bezirkspolizist in Geisweid) und Herr Stinner ebenfalls teilnahmen,
die Einrichtung einer EinbahnstraRe besprochen.

Herr Stinner stimmt diesem zu und teilt die gesammelten Erfahrungswerte.

Frau Becker erklart, dass die Einbahnstralle zunachst provisorisch fir ein Jahr
eingerichtet werden soll, um Erfahrungswerte zu sammeln. Es kann in dieser Zeit
festgestellt werden, ob diese Mallnahme die Grundschiler tatsachlich schiitzt. Zu
beachten ist in diesem Bereich nebst der Schule auch der Bereich des Friedhofs, der
ebenfalls fur alle gut und frei zuganglich bleiben muss.

Die Arbeitskommission empfiehlt die Einrichtung der provisorischen
EinbahnstraRe fiir ein Jahr.

8. Sonstige

Herr Kdnen teilt mit, dass durch die fehlende Markierung in der Koblenzer Strae die
Fahrspuren nicht erkennbar sind und die Fahrschiler dadurch durch die Fahrpriifung
fallen, da sie in den Gegenverkehr geraten.

Herr Hinkel sichert eine Uberpriifung der Markierung zu.



UNIVERSITATSSTADT SIEGEN Vorlage Nr.

Der Biirgermeister VL 1651/2024
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich: 4 Siegen,

Bereich: Umwelt

Bearbeitet von:  Herr Gebers

Beratungsfolge: [ x| 6ffentlich [ | nichtsffentlich
Ausschuss fiir Umwelt, Klima und Energie 06.02.2024
Verkehrsausschuss 13.02.2024

Kurzbezeichnung:

Larmaktionsplanung Siegen, Stufe 4

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fir Umwelt, Klima und Energie und der Verkehrsausschuss stimmen vorlie-
gendem Entwurf der Larmaktionsplanung der 4. Stufe der Universitatsstadt Siegen zu und
beauftragen die Verwaltung mit der Beteiligung der Offentlichkeit und der Triger &ffentli-
cher Belange.

Sachverhalt / Begriindung:

1. Anlass

Die Umgebungslarmrichtlinie (2002/49/EG) des Europdische Parlaments verpflichtet die
Kommunen europaweit, Larmkartierungen und Larmaktionsplane aufzustellen und diese
regelmaRig fortzuschreiben. Die Umsetzung dieser Planwerke verfolgt das Ziel, den durch
unterschiedliche Larmquellen verursachten erheblichen Umgebungslarm festzustellen, zu
analysieren und durch koordinierte MaBnahmen zu mindern sowie ruhige Gebiete auszuwei-
sen und zu bewahren.

2. Bisherige Lirmaktionsplanung der Universitatsstadt Siegen

Larmaktionsplanung Stufe 1

Am 19.05.2010 hat der Rat der Stadt Siegen einen Larmaktionsplan der Stufe 1 gemafR § 47
Bundesimmissionsschutzgesetz fiir die Stadt Siegen beschlossen. Damals wurden Hauptver-
kehrsstraflen mit mehr als 6 Mio. Kfz pro Jahr betrachtet.
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Larmaktionsplanung Stufe 2

Gemal den Vorgaben der EU-Umgebungslarmrichtlinie wurde im Jahr 2013 ein Larmakti-
onsplan der Stufe 2 erarbeitet und am 19.02.2014 vom Rat der Stadt Siegen beschlossen.
Betroffen hiervon waren HauptverkehrsstraBen mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr.

Larmaktionsplanung Stufe 3
Am 22.05.2019 hat der Rat der Stadt Siegen den Larmaktionsplan Stufe 3 fiir die Stadt Siegen
beschlossen.

3. Larmaktionsplanung, Stufe 4

Die Umsetzung der EG-Umgebungslarmrichtlinie erfolgt federfiihrend durch das Ministerium
flir Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Berechnung der
Larmkarten erfolgte durch das Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW
(LANUV NRW). Es werden ausschlieBlich HauptverkehrsstraBen mit einem Verkehrsaufkom-
men mit mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr betrachtet. Handelt es sich um Ldarm des Schienenver-
kehrs auf Schienenwege von Eisenbahnen des Bundes, wird dieser vom Eisenbahn-
Bundesamt (EBA) kartiert.

Wesentliche Anderung:
Grundsatzlich |asst sich festhalten, dass die Zahl der Betroffenen sich deutlich erhoht hat. In

nahezu jeder Kategorie gibt es mehr vom Larm Betroffene als in Stufe 3 der vorhergegange-
nen Larmaktionsplanung. Dies betrifft allerdings nicht nur die Stadt Siegen, sondern ist bun-
desweit festzustellen. Dies hangt mit den neuen Berechnungskriterien zusammen, anhand
derer das LANUV die Larmkarten erstellt hat. Ndhere Erlduterungen dazu finden Sie im An-
hang als Anlage 2.

Offentliche Beteiligung der Lirmaktionsplanung Stufe 4
Die 6ffentliche Auslegung erfolgt im Rathaus Geisweid und nicht in Form einer digitalen Be-
teiligungsplattform.

4. \Weitere Vorgehensweise

Nachstehend ist eine Auflistung mit den zeitlichen Ablaufen die fir die Larmaktionsplanung
der vierten Stufe vorgesehen sind:
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Zeitraum Verfahrensschritt Beteiligte
Oktober 2023 | Veroffentlichung der Larmkartierung (Umgebungs- LANUV
larmportal des Landes NRW)
Februar 2024 | Unterrichtung stadtischer Gremien (ber die Uber- 4/1,4/7
prifung des Larmaktionsplanes der 3. Stufe nach
§47d Abs. 5 BImSchG und Beschluss zur Auslegung
der Fortschreibung des Larmaktionsplan-Entwurfes
AfUKE am 06.02.2024
VerkehrsA am 13.02.2024
Februar/Marz | Bekanntmachung und Auslegung des Planentwurfs 4/1, 4/7, Offent-
2024 fir die Offentlichkeit sowie die Beteiligung der Tri- | lichkeit, TOB
ger 6ffentlicher Belange (TOB)
Marz/April Auswertung und Abwagung der eingegangenen An- | 4/1, 4/7
2024 regungen der TOB und der Offentlichkeit und Erstel-
len eines Abschlussberichtes zur Fortschreibung des
Larmaktionsplanes
April/Mai Beschluss des Abschlussberichtes zur Fortschreibung | 4/1, 4/7
2024 des Larmaktionsplanes durch stadtische Gremien
VerkehrsA am 16.04.2024
AfUKE am 07.05.2024
HFA am 22.05.2024
Rat am 29.05.2024
Juni 2024 Offentliche Bekanntmachung der Fortschreibung des | 4/1, 4/7
Larmaktionsplanes
Juli 2024 Zusendung des Larmaktionsplanes an das Land NRW | 41, 4/7
Finanzielle Auswirkungen [ ]ja [ nein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten [ Finanzierung Finanzierung Abstimmung
der MaRnahme Eigenanteil objektbezogene mit dem Kdmmerer
Einzahlungen [] ist erfolgt.
|:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.
Veranschlagung
[] im Finanzplan [] im Ergebnisplan [] Nein [] Ja, mit Kostentrager/

Investitionscode

Sachkonto
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Klimaschutz
Klimarelevanz Veranderungen CO,- Ubereinstimmung mit dem Zielen Bestehen alternative Hand-
Emissionen bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen | lungsoptionen?
[] Nein [] erhebliche Reduktion | X Ja XI Nein
X Ja, positiv X geringe Reduktion [] Nein [] 1a
[] Ja, negativ [] geringe Erhéhung [] uUnbekannt
] Pprifoedarf [] erhebliche Erhohung

Erlauterung Klimarelevanz

Begriindung (Verdnderung / Ubereinstimmung / Handlungsoptionen)

Im Auftrag
gez.

Henrik Gebers
Abteilungsleitung 4/7

Die Verwaltungsvorlage wurde aufgrund der Cyberattacke im Rahmen eines normalen Un-
terschriftenlaufs durch die beteiligten Adressaten auf der Papiervorlage verifiziert und wei-
tergegeben und ist in der Digitalversion ohne Unterschrift giiltig.

Anlage(n):
1. VL 1651 2024 - Anlage 1 und 2-1
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4. Stufe der L'érmaktionsplanung der
Universitatsstadt Siegen

1. Allgemeine Angaben

2. Bewertung der Ist-Situation

3. MaRnahmenplanung

4. Mitwirkung der Offentlichkeit
5. Evaluierung des Aktionsplans

6. Inkrafttreten des Aktionsplans



1. Allgemeine Angaben
1.1 Fiir die Larmaktionsplanung zustindige Behorde gemdR §47e BImSchG

Name der Stadt: Siegen

Amtlicher Gemeindeschlissel: 05970040

Vollstandiger Name der Behorde:: Universitatsstadt Siegen
Kennung der Behérde fiir die Larmkartierung: DE_NW_05970040
StraRe: Markt

Hausnummer: 2

PLZ: 57072

Ort: Siegen

1.2 Beschreibung der Gemeinde

Siegen ist eine groRe kreisangehdrige Stadt im Regierungsbezirk Arnsberg in Nordrhein-Westfalen.
Mit rund 100.000 Einwohnern ist Siegen eine GroRstadt und nennt sich Universitatsstadt.

Die Berechnung der Larmbelastung in der Gemeinde erfolgte fiir die Hauptverkehrsstraen und
nicht-bundeseigenen Haupteisenbahnstrecken durch das Landesamt fiir Umwelt, Natur und
Verbraucherschutz NRW.

Abweichend davon ist fur die Kartierung des Schienenlarms von Eisenbahnen auf Schienenwegen des
Bundes das Eisenbahnbundesamt zustandig:

Eisenbahn-Bundesamt, HeinemannstraRe 6, D-53175 Bonn, http://www.eba.bund.de

1.3 Rechtlicher Hintergrund

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslarmrichtlinie 2002/49/EG und deren
nationaler Umsetzung in §§ 47 a-f BImSchG sowie der Verordnung (iber die Larmkartierung — 34.
BImSchV.

1.4 Geltende Lirmgrenzwerte

Ubersicht Lirmgrenzwerte, die als Kriterien fiir die Evaluierung und Umsetzung von MaBnahmen zur
Bekdampfung und Minderung von Larm in dem von dem Aktionsplan erfassten Gebiet verwendet -
werden.

Die EU-Umgebungslarmrichtlinie selbst beinhaltet keine Immissionsgrenz-, Auslése- oder Richtwerte.

Vielmehr sind diese im deutschen Fachrecht verankert. Im Folgenden ist einer Ubersicht der
wesentlichen geltenden nationalen Werte dargestellt.

Hinweis: Die angegebenen Larmpegel beziehen sich jeweils auf die Beurteilungszeitraume Tag/Nacht,
wobei der Tagzeitraum als die Zeit von 06:00 — 22:00 Uhr und der Nachtzeitraum als die Zeit 22:00 —
06:00 Uhr festgelegt ist. Sie beruhen auf anderen Ermittlungsverfahren als die strategischen Larmkarten
zur Umsetzung der Umgebungslarmrichtlinie und sind daher nicht direkt vergleichbar mit den dort als
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LDEN und LNight dargestellten Werten. Im Einzelfall sind daher zur Prifung der Immissionsgrenz- und -
richtwerte Berechnungen fiir den jeweiligen Immissionsort notwendig.

Grenzwerte fiir Neu- Auslosewerte fiir Richtwerte fiir Immissionsrichtwerte
bau oder wesentliche | die Larmsanierung | straBenverkehrs- | zur Beurteilung von in-
Anderung von Straflen- | an StraBen in Bau- | rechtliche Larm- | dustriellen Anlagen™
_ und Schienenwegen last des Bundes™ schutzmalfinah-
Gelmngsberexch (Larmvorsorge )™ sowie an Schienen- men?’
wegen des Bundes™
Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht Tag / Nacht
[dB{A)] [dB(A)] [dB{A)] [dB(A)]

o L . 45/35 { fiir s ==
Krankenhiu 57/47 64/54 0/60 15/35 {fiir Kranken
ser. Schulen hiuser)
Remes (WR) ,
und Allgemei- o ‘ _ 50/35 (WR)

59/49 64/54 70/60
nes Wohnge- 35/40 (WA)
biet (WA)
Dorf-/Kern-

—or ~em 64/54 66/56 72/62 60/45
/Mischgebiet
Urbanes Gebiet 64/54 - - 63/45
Gewerbegebiet 69/59 72/62 75/65 - 65/50

Tabelle 1: Ubersicht nationale Grenz-, Auslése- und Richtwerte zum Larmschutz (Abb. aus LAI-Hinweise zur
Larmaktionsplanung — Dritte Aktualisierung —)

2. Bewertung der Ist-Situation

2.1 Zusammenfassung der Daten der Larmkarten

Larmeinwirkung durch HauptverkehrsstraBen (Einwirkung von StraRenverkehrslarm, der von
Autobahnen, Bundes- und LandesstraBen (HauptverkehrsstraRen) mit mehr als 3 Millionen Kfz/Jahr

ausgeht):

Geschitzte Gesamtzahl der larmbelasteten Personen in der Stadt Siegen:

LDEN dB(A): ab 55 bis 59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70 bis 74 ab 75
Betroffene: 13574 5545 3256 2466 195
LNight dB(A): ab 50 bis 54 ab 55-59 ab 60 bis 64 ab 65 bis 69 ab 70
Betroffene: 7369 3588 2551 ’ 216 0

Gesamtflache der larmbelasteten Gebiete in der Stadt Siegen:

LDEN dB(A):

I ab 55

ab 65

ab 75
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| GréRe in kmZ \ 28,06 !

7,99 \ 1,77 |

2.2 Angaben zu den geschatzten Zahlen der gesundheitsschadlichen Auswirkungen und

Belastigungen

Falle starker Schlafstérung Falle starker Belastigung Ischamische
Herzkrankheiten
4276 905 9

Geschatzte Gesamtzahl der larmbelasteten Wohnungen, Schulgebédude und
Krankenhausgebdude in der Stadt Siegen

LDEN dB (A) ab 55 ab 65 ab 75

Wohnungen ' 11919 2816 92

Schulgebdude 125 29 2

Krankenhausgebaude 9 0 .0

3. MaBnahmenplanung

3.1 Bereits vorhandene MaRnahmen zur Larmanderung an HauptverkehrsstraBen

| Lfd. MaBnahmenart
Nr.

Erlduterungen

1 Erarbeitung Klimaschutzteilkonzept Mobilitat

- Fertigstellung in 2021

- Gesamtstadtisches Konzept zur
Starkung des Umweltverbundes

- Reduzierung und umweltfreundliche
Abwicklung des Kfz-Verkehrs

2 Schallschutzfensterprogramm

aufgrund der Haushaltslage derzeit nicht
umsetzbar

3 Einsatz von larmminderndem Asphalt

4 Fertigstellung der HlttentalstraBe (HTS) zur
Entlastung Eiserfelder Strale und SiegtalstraRe

abgeschlossen

5 Erneuerung Parkleitsystem

- Erneuerung des stadtischen
Parkleitsystems inkl. Anpassung der
Routenfiihrung zu den sechs Parkhausern
- Fertigstellung im 1. Halbjahr 2024
geplant
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3.2 Geplante MaRnahmen zur Lairmminderung fiir die ndchsten fiinf Jahre

Lfd. | MaRBnahmenart Erlduterungen (wo, was) Erlduterungen des erwarteten Nutzens
Nr.
1 Einrichtung - Neuaufteilung des - Attraktivitatssteigerung des OPNV und
Umweltspuren Fahrbahnquerschnitts auf Radverkehrs
(VL 1389/2023) | dem StraRenzug Weidenauer | - Verdnderung des Modal Split zugunsten
StraRe/Hagener des Umweltverbundes
StraRe/SandstralRe - Verlagerung von Kfz-Verkehr auf die HTS
- Einrichtung eines
Radfahrstreifens mit - langfristige Strategie zur intensiveren
Freigabe fiir den Nutzung des Umweltverbundes
Linienbusverkehr
- Verbleib eines Kfz- - Erhéhung des Abstands zwischen
Fahrstreifens je Wohnbebauung und Kfz-Verkehr
Fahrtrichtung
2 OPNV- - Herstellung einer OPNV- Attraktivititssteigerung des OPNV
Beschleunigung | Beschleunigung mittels OV-
Bevorrechtigung an
Lichtsignalanlagen im Verlauf
Koblenzer
StraRe/SandstraRe/Hagener
StraRe/Weidenauer StraRe
- Pilotprojekt wurde bereits
umgesetzt und befindet sich
in der Testphase
3 Geschwindigkeit | - Priifung von - Verringerung des
sreduzierung Geschwindigkeitsreduzierun | Geschwindigkeitsniveaus auf
auf gen auf betroffenen ldrmbelasteten Streckenabschnitten
Hauptverkehrsst | Streckenabschnitten der - Homogenisierung des Verkehrsablaufs
raflen zum Hauptverkehrsstrallen
Larmschutz - Geprift wird die
Reduzierung wahrend der
Nachtstunden und wahrend
des gesamten Tages
- Priifung der Umsetzbarkeit
erfolgt in Abwagung
weiterer Randbedingungen
4 | Umsetzung Schrittweise Umsetzung des | - Homogenisierung des
Geschwindig- beschlossenen Konzeptes (VL | Geschwindigkeitsniveaus
keitskonzept 1335/2023) - Ausweitung von Tempo 30
5 Ausweitung Planung weiterer - Attraktivitatssteigerung des
FahrradstraRen | FahrradstraRen, um Umweltverbundes

Bedeutung des Radverkehrs
weiter hervorzuheben

- Homogenisierung des
Geschwindigkeitsniveaus

3.3 Langfristige Strategien zum Schutz vor Umgebungslarm

Langfristiges Ziel der Universitatsstadt Siegen ist die nachhaltige Steigerung des Modal Split-Anteils
des Umweltverbundes und die damit verbundene Verringerung des MIV-Anteils.

Eine Verringerung wird gleichzeitig auch zu geringeren Larmemissionen fihren.

Dieses Ziel soll sowohl mit der Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes Mobilitat als auch der
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Erarbeitung und anschlieBenden Umsetzung eines durchgingigen stidtischen Radverkehrsnetzes (VL
481/2021) erfolgen.

Weiterhin befindet sich ein Fahrradverleihsystem im Aufbau. Erste Verleihstationen sind bereits in

Betrieb.

Die Gesetzgebung fordert langfristig eine Transformation des OPNV von herkémmlichen

Antriebstechniken zu alternativen Antriebstechnologien. Erste Elektrobusse werden bereits

eingesetzt.

3.4 Schutz ruhiger Gebiete

Lfd. Nr.

Name

Art des ruhigen Gebiets

Schutzmafinahmen

1

Langenbachtal

Weitestgehend bewaldetes Bachtal
mit naturnahen Quellsiefen und
Ausweisung als Naturschutzgebiet

NSG

Tiergarten

Vollstandig mit Laub- und Nadelwald
bestandener Bereich mit zahlreichen
Waldwegen und
Erholungseinrichtungen (Waldlehr-
und Pilzlehrpfad) sowie einem
Wildgehege. Geplante Ausweisung als
Urwald, verbunden mit einem
(forstlichem) Nutzungsverzicht fiir 100
Jahre

Trupbacher Heide

GroRflachige Offenlandbereiche
(Heiden, Magergriinland) in
Plateaulage im Wechsel mit Laub- und
Nadelwaldbestanden und zwei
Bachtalern.

NSG und FFH -

Gebiet

Hausling

Innerstadtisches Naherholungsgebiet
mit Rundwanderwegen und
Erholungseinrichtungen (Ruhebanke,
Trimm-Dich-Pfad).

Dautenbach / Volnsberg

GroRflachige Laub- und
Nadelwaldbestande ostlich der
Ortslagen Weidenau und Biirbach mit
zahlreichen ausgewiesenen
Wanderwegen und dem
Aussichtsturm Rabenhain. Intensiv
genutztes Naherholungsgebiet der
Siegener Stadtbevélkerung

Die georeferenzierten Daten der fiinf ausgewiesenen Gebiete werden libermittelt und zusatzlich im
Anhang dargestelit.
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4. Mitwirkung der Offentlichkeit
4.1 Zeitraum der Offentlichkeitsbeteiligung

Voraussichtlich 14.02 bis 13.03.2024

4.2 Art der 6ffentlichen Mitwirkung

Eine Beteiligung erfolgt durch Offenlage im Rathaus Geisweid.

4.3 Beriicksichtigung der Ergebnisse der Mitwirkung der Offentlichkeit

Erfolgt nach erfolgreicher Beteiligung im Frihjahr 2024.

5. Evaluierung des Aktionsplans

5.1 Eine regelmiRige Uberpriifung fiir die Umsetzung der geschilderten Manahmen ist
~vorgesehen.

Eine regelmaRige interne Uberpriifung der MaRnahmen findet statt.

5.2 Regelungen fiir die Uberpriifung der Wirksamkeit des Larmaktionsplans sind im Zuge
der weiteren Fortschreibung vorgesehen.

Eine regelmaRige interne Uberpriifung der MaRBnahmen findet statt.

6. Inkrafttreten des Aktio.nsplans

Sommer 2024
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ANHANG 2

Hinweise zur neuen Ermittlung der Betroffenen Anzahl in der Lirmaktionsplanung Stufe 4
durch das LANUV NRW:

Die Statistik beinhaltet die Belastetenzahlen pro Kommune nach BEB und die Angaben zu den
gesundheitlichen Auswirkungen. Die Ermittlung der gesundheitsschadlichen Auswirkungen mit der
Anzahl der stark Belistigten, stark Schlafgestérten und ischdmischen Herzkrankheiten erfolgt
entsprechend Anhang Ill der Umgebungslarmrichtlinie auf der Basis der dort enthaltenen
Expositions-Wirkungs-Beziehungen getrennt fir jede Larmquellenart. Diese Beziehungen basieren
auf epidemiologischen Studien, die die WHO im Rahmen der ,Leitlinien fiir Umgebungslarm fir die
Européische Region“ veréffentlichte und gelten fiir ausreichend grol3e, reprasentative
Bevdlkerungspopulationen. Fiir kleinere Populationen sind die Ergebnisse nicht in jedem Fall
reprasentativ.

Weitere Informationen finden Sie bitte in Kapitel 6.6.2 , LAl-Hinweise zur Lairmkartierung”:
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-laermkartierung-
2022_1654006649.pdf

Mit der aktuellen Anpassung der BEB ergibt sich eine Anderung bei der Ermittlung und Berechnung
der Belastetenzahlen gegeniiber der VBEB. Diese hat eine erhebliche Auswirkung auf die berechnete
Anzahl der Belasteten.

An die Stelle der bisherigen Gleichverteilung der Einwohner des Gebaudes auf alle Fassadenpunkte
gemaR VBEB tritt in der BEB das sogenannte Median-Verfahren. Damit wurde in der europdischen
Harmonisierung eine Kompromisslésung gegenuber der bislang in vielen EU-Léndern angewandten
Methode gefunden, bei der sdmtliche Einwohner des Gebdudes dem lautesten Fassadenpunkt
zugewiesen werden.

Das Median-Verfahren sieht analog dem Verfahren zur Gleichverteilung vor, dass die Lirmbelastung
fur alle, gleichméaRig um das Geb&dude verteilten Fassadenpunkte, berechnet wird. Von diesen Pegeln
wird der Median-Wert gebildet und die leisere Hélfte der Berechnungspunkte verworfen. Die
Gesamtzahl der Einwohner des Gebiudes werden gleichméRig auf die verbliebene lautere Halfte der
Berechnungspunkte verteilt. Bei einer ungeraden Anzahl von Fassadenpunkten wird der leiseste
Punkt vor der Bildung des Median-Wertes verworfen. Beim Fluglarm werden alle Bewohner eines
Gebaudes dem lautesten angrenzenden Immissionspunkt zugeordnet. Das genaue Verfahren, sowie
die Ermittlung der lirmbelasteten Flichen innerhalb von Gebauden, ist in Testaufgaben konkretisiert.
Mit dem Median-Verfahren werden Béwohner, die bisher nach der Methode der Gleichverteilung,
einem leiseren Fassadenpunkt der Riickseite des Gebaudes zugewiesenen wurden, nunmehr der
lauteren Vorderseite zugeordnet. Dadurch kann es zur Verschiebung der Larmbelasteten um eine
oder mehrere Pegelklassen nach oben kommen. Im Ergebnis werden beim Median-Verfahren
deutlich mehr belastete Menschen in den zu kartierenden Pegelklassen ausgewiesen.

Weitere Informationen finden Sie bitte in Kapitel 6.6.1 , LAl-Hinweise zur Larmkartierung®:
https://www.lai-immissionsschutz.de/documents/lai-hinweise-laermkartierung-

2022 _1654006649.pdf »

Die Betroffenen-Statistik beinhaltet die Anzahl der von Larm belasteten Personen fiir die Larmindices
LDEN und LNight in den entsprechenden Pegelbindern (,55-59“ = ,,ab 55 bis 59 dB(A)“). Weiterhin
sind die Anzahl der betroffenen Wohnungen, Schulen, Krankenhauser und die belastete Flache fiir
den Larmindex LDEN in den Pegelbereichen ab 55; ab 65; ab 75 dB(A) angegeben.

Fiir die StraRen wurden auRerdem Betroffenen-Statistiken getrennt nach den StraBengattungen



(‘Autobahn —STR_A,; BundesstraRBe — STR_B; LandesstralRe — STR_L) erstellt. Hierbei wurden die
Betroffenen der mafigeblichen einwirkenden Larmquelle zugeordnet.
Erlduterung zur Erfassung der Betroffenen an der maRgeblich einwirkenden Straengattung:
Fur die Fassadenpunkte wurde neben dem Gesamtpegel aller einwirkenden StraBen auch ein Pegel
der maRgeblich einwirkenden StraRengattung ermittelt. Wobei hier 3 mégliche Falle unterschieden
werden kénnen: v
1. Einwirkung von mindestens 2 StralRengattungen, wobei die maRgebliche Straengattung mit
mehr als 3 dB(A) Unterschied einwirkt:
Mindestens eine Straflengattung wirkt mit mehr als 3 dB(A) Unterschied auf den Fassadenpunkt
ein und mindestens eine Stralengattung wirkt mit mehr als 55 dB(A) fir LDEN und mehr als 50
dB(A) fur LNight ein, dann wird neben dem Gesamtpegel der einwirkenden StralRengattungen
auch der Pegel der maRgeblich einwirkenden StraRengattung ermittelt und die Betroffenen
entsprechend dieser Stralengattung zugeordnet. Z.B.: Fassadenpunkt mit einem '
Immissionspegel fiir LDEN von ca. 66 dB(A) fur alle einwirkenden StraRengattungen (hier
Autobahn mit ca. 65 dB(A) und BundesstralRe mit ca. 60 dB(A)) wird ebenfalls den
Immissionspegel fiir die Autobahn mit ca. 65 dB(A) enthalten. Somit wird der Fassadenpunkt
und damit die Betroffenen mit ca. 65 dB(A) zur StralRengattung Autobahn gezéhlt werden
2. Einwirkung von mindestens 2 StraRengattungen, welche mit weniger als 3 dB(A) Unterschied
am Fassadenpunkt einwirken:
Keine StraRengattung wirkt mit mehr als 3 dB(A) Unterschied auf den Fassadenpunkt ein und
die StraBengattungen wirken mit mehr als 55 dB(A) fiir LDEN und mehr als 50 dB(A) fiir LNight ein,
dann wird neben dem Gesamtpegel der einwirkenden StraRen auch der Pegel der einzelnen
einwirkenden StraBengattungen ermittelt und die Betroffenen entsprechend den
StraBengattungen zugeordnet, d.h. hier kann es eine Doppelzuweisung der Betroffenen geben.
Z.B.: Fassadenpunkt mit einem Immissionspegel ftir LDEN von 58 dB(A) flr alle einwirkenden

‘ Straengattungen (hier Autobahn und BundesstraRe) konnte ebenfalls die Immissionspegel fur
die Autobahn und die BundesstralRe mit jeweils 55 dB(A) enthalten. Somit wiirde der
Fassadenpunkt und damit die Betroffenen sowohl zur StraBengattung Autobahn als auch zur
Straengattung BundesstralRe gezahlt werden.
3. Keine StraRengattung wirkt mit mehr als 55 dB(A) fir LDEN und mehr als 50 dB(A) fiir LNight am
Fassadenpunkt ein: ‘
Neben dem Gesamtpegel der einwirkenden Straengattungen wird kein Pegel fiir die einzelnen
einwirkenden StraBengattungen ermittelt. Z.B.: Fassadenpunkt mit einem Immissionspegel fiir
LDEN von 56 dB(A) fur alle einwirkenden StraRengattungen (hier Autobahn mit 53 dB(A) und
BundesstraBe mit 53 dB(A)). Fiir die einzelnen Straengattungen wird kein Immissionspegel
ermittelt.



Larmaktionsplanung, Stufe 4
Ruhige Gebiete
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Ruhiges Gebiet ,Tiergarten”

Ruhiges Gebiet ,Trupbacher Heide”
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	Dokumente
	Bekanntmachung 13.02.2024 Verkehrsausschuss  (aktualisiert: 26.03.2024)
	Öffentliche Niederschrift 13.02.2024 Verkehrsausschuss  (exportiert: 02.04.2024)

	Tagesordnungspunkte
	A. ÖFFENTLICHE SITZUNG
	2.1 Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt
- Anfrage der FDP- Fraktion AF 1301/2023
	Anfrage Vorblatt AF 1301/2023 - Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt- Anfrage der FDP- Fraktion (exportiert: 26.03.2024)
	2023_12_05 VerkA - Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt (AF 1301_2023) (exportiert: 26.03.2024)


	2.2 Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt
- Anfrage der FDP- Fraktion AF 1301/2023 A
	Anfrage Vorblatt AF 1301/2023 A - Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt- Anfrage der FDP- Fraktion (exportiert: 26.03.2024)
	2023_12_05 VerkA - Aufrechterhaltung des Fahrverbotes für Motorräder in der Siegener Oberstadt (AF 1301_2023) (exportiert: 26.03.2024)


	3.1 Absenkung von Bordsteinen
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD AT 299/2023
	ANTRAG Vorblatt AT 299/2023  - Absenkung von Bordsteinen- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD (aktualisiert: 26.03.2024)
	2023_11_14 VerkA Absenkung von Bordsteinen (exportiert: 23.10.2023)


	3.2 Anpassung der Parkordnung in der Achenbacher Straße in Siegen
- Antrag der FDP- Fraktion AT 314/2023
	ANTRAG Vorblatt AT 314/2023 - Anpassung der Parkordnung in der Achenbacher Straße in Siegen- Antrag der FDP- Fraktion (exportiert: 26.03.2024)
	2024_02_13 VerkA - Anpassung der Parkordnung Achenbacher Straße in Siegen (AT 314_2023). (exportiert: 26.03.2024)


	3.3 Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Bereich der Herrenfeldstraße/ Brückenstraße in Siegen- Weidenau
- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD AT 317/2023
	ANTRAG Vorblatt AT 317/2023 - Einrichtung einer Hol- und Bringzone im Bereich der Herrenfeldstraße/ Brückenstraße in Siegen- Weidenau- Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD (exportiert: 26.03.2024)
	2024_02_13 VerkA Einrichtung von Hol- und Bringzonen im Bereich Herrenfeldstraße (AT 317_2023) (exportiert: 26.03.2024)


	3.4 Verbesserung der Parksituation für Frauen, die unmittelbar vor der Entbindung stehen, im Bereich des Geburtshauses Siegen und des St. Marien-Krankenhauses Siegen
-Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD AT 318/2023
	ANTRAG Vorblatt AT 318/2023 - Verbesserung der Parksituation für Frauen, die unmittelbar vor der Entbindung stehen, im Bereich des Geburtshauses Siegen und des St. Marien-Krankenhauses Siegen-Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und SPD (exportiert: 26.03.2024)
	2024_02_13 VerkA Verbesserung der Parksituation (AT 318_2023) (exportiert: 26.03.2024)


	3.5 Einrichtung einer Einbahnstraße in der Rathenaustraße, Kaan-Marienborn
- Antrag der UWG- Fraktion AT 330/2023
	ANTRAG Vorblatt AT 330/2023 - Einrichtung einer Einbahnstraße in der Rathenaustraße, Kaan-Marienborn- Antrag der UWG- Fraktion (aktualisiert: 26.06.2024)
	2024_02_13 VerkA - Einrichtung einer Einbahnstraße in der Rathausstraße, Kaan-Marienborn (AT 330_2023) (exportiert: 26.03.2024)


	3.6 Zusatzschild ,,Elektrokleinstfahrzeuge frei" (Schitd: P-2810) / Zusatzschild
,,Fahrrad frei (Schild: 1022-10)
-Antrag der Volt-Fraktion AT 323/2023
	ANTRAG Vorblatt AT 323/2023 - Zusatzschild ,,Elektrokleinstfahrzeuge frei" (Schitd: P-2810) / Zusatzschild,,Fahrrad frei (Schild: 1022-10)-Antrag der Volt-Fraktion (exportiert: 26.03.2024)
	2024_02_13 VerkA Zusatzschilder Elektrokleinstfahrzeuge-Fahrrad frei (AT 323_2023) (exportiert: 26.03.2024)


	4. Neuorganisation der Europastraße, hier: Vorstellung der Planung VL 1625/2025
	Allgemeine Vorlage VL 1625/2025 - Neuorganisation der Europastraße, hier: Vorstellung der Planung (exportiert: 26.03.2024)
	Änderung der Verkehrsführung_ Markierungs-und Beschilderungsplan (exportiert: 26.03.2024)


	5. Sitzungstermine 2024 für Rat und Haupt- und Finanzausschuss
Sitzungskalender 2024 VL 1602/2023
	Allgemeine Vorlage VL 1602/2023 - Sitzungstermine 2024 für Rat und Haupt- und FinanzausschussSitzungskalender 2024 (exportiert: 26.03.2024)

	6. Sitzungstermine Arbeitskommission VL 1647/2024
	Allgemeine Vorlage VL 1647/2024  - Sitzungstermine Arbeitskommission (exportiert: 26.03.2024)

	7. Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der Universitätsstadt Siegen am 28.11.2023 VL 1606/2023
	Allgemeine Vorlage VL 1606/2023 - Zusammenkunft der Arbeitskommission des Verkehrsausschusses des Rates der Universitätsstadt Siegen am 28.11.2023 (exportiert: 26.03.2024)
	VL 1606_2023 Anlage Niederschrift AK 28.11.23 (exportiert: 26.03.2024)


	8. Lärmaktionsplanung Siegen, Stufe 4 VL 1651/2024
	Allgemeine Vorlage VL 1651/2024  - Lärmaktionsplanung Siegen, Stufe 4 (exportiert: 26.03.2024)
	VL 1651_2024 - Anlage 1 und 2-1 (exportiert: 26.03.2024)





